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GUTACHTEN 

lfd. Nr. 

2 

über den Verkehrswe" (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) 
für das mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), einem Nebengebäude 

mit Garage (Geb. 2) und einem Doppelcarport (Geb. 3) 
bebaute Grundstück in 21407 Deutsch Evern, GinsteJeg 5 

eingetragen im Grundbuch von Deutsch Evern, Blatt 1286 
Gemarkung 

Deutsch 
Evem 

Flur 

1 

Flurstück 

156/47 

WisschaftsaĢ und Lage 
Gebäude- und Freifläche, 

GinsteFeg 5 

Größe 

1.377 m2 

Verkehrswert, ideeller ½ Anteil am Grundstück 
zum Stichtag 29. August 2025 

rd. 312.000,00 € 

Ausfertigung Nr. 7 
Dieses Gutachten besteht aus 35 Seiten und acht Anlagen mit 19 Seiten. Das Gutachten wurde in acht­
facher Ausfertigung, davon eine für meine UnteEagen, zuzüglich einer PDF-Version erstellt. 
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21407 Deutsch Evem, Ginste,eg 5 GNR 012/06/2025 

1 Zusammenfassung des Gutachtenau
rages 

1.1  Gemäß des Auftrages des Amtsgerichts Lüneburg vom 06. Juni 2025, Eingang 17. Juni 2025, ist 
der Verkehrswert des ideellen ½ Anteils am Gǂndstück zu schä<en. 
Der Verkehrswe\ des ideellen ½ Anteils am Grundstück, eingetragen im Grundbuch von Deutsch 
Evern, Blatt 1 286, unter der lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses in 21 407 Deutsch EveĐ, 
Ginste¥eg 5, wird zum We\ermittlungsstlchtag 29. August 2025 auf rd. 312.000,00 € ge­
schätzt. 

1 .2 Es sind die Mieter bzw. Pächter fes<ustellen. 
Im Einfamilienhaus wohnen die Grundstückseigentümer mit Kindern. Miet- und/oder Pacheer­
hältnisse bestehen somit nicht. 

1.3 Es ist ggf. die Verwalterin/der Ve¥alter nach dem Wohnungseigentumsgese< (WEG-Ve¥alter) 
mi<uteilen. 
Bei dem WeĎermittlungsobjekt handelt es sich nicht um eine Wohnungseigentumsanlage. Eine 
WEG-Ve_alterin/einen WEG-Verwalter gibt es deshalb nicht. 

1 .4 Es war zu klären, ob ein GeweƼebeĨieb vorhanden ist bzw. gefüh� wird. 
Gemäß Auskunft des Gewerbeamtes der Samtgemeinde Ilmenau ist auf dem Grundstück ein 
Gewerbebetrieb, Einzelunternehmen, registriert. 

1 .5 Es sollte geprüft werden, ob Maschinen und/oder Betriebseinrichtungen vorhanden sind, die nicht 
mitgeschä<t wurden. 
Am Ortstermin wurden auf dem Grundstück und in den zugänglichen Bereichen der Ge­
bäude keine Maschinen und/oder Betriebseinrichtungen vorgefunden. 

1 .6 Der Sachverständige hatte zu klären, ob Verdacht auf Hausschwamm besteht. 
Das Grundstück ist mit einem massiven Einfamilienhaus (Geb. 1 ), einem massiven Nebengebäude 
(Geb. 2) und einem Doppelcarport (Geb. 3) bebaut. Der bauliche Zustand der Gebäude ist gut. Die 
Dächer des Einfamilienhauses und des Nebengebäudes mit Garage sind zimmerƾannmäßige 
Holzkonstruktionen. Das Flachdach des Doppelcarports ist ebenfalls eine Holzkonstruktion. 
An Holzbauteilen kann Hausschwammbefall nicht ausgeschlossen werden, war augen­
scheinlich in den zugänglichen Bereichen der Gebäude nicht fes�ustellen und ist dem am 
Ortstermin anwesenden Grundstücksmiteigentümer auch nicht bekannt. 

1 . 7 Es war zu prüfen, ob baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bezüglich des 
Grundstücks bestehen. 
Vom Landkreis Lüneburg, Fachdienst Sauen, wurde dem Amtsgericht Lüneburg mitgeteilt, dass 
zu Gunsten des Grundstücks eine Baulast besteht (vgl. Anlage 3 und Pkt. 4.4, S. 15). 
Das Grundstück liegt im Innenbereich von Deutsch Evem, für dieses Gebiet gibt es keinen Bebau­
ungsplan. 
Im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Ilmenau, Gemeinde Deutsch Evem, ist das Gebiet, in 
dem das Grundstück liegt, als Wohnbaufläche � dargestellt. 
Ande¥eitige baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen, die die bauliche Nuĭung 
des Grundstücks beeinträchtigen, ausgenommen welche sich nach dem Planungsrecht ergeben, 
sind nicht bekannt. 

1 .8 Es war zu prüfen, ob für das Gebäude ein Energieausweis/-pass vorliegt. 
Der am O]stermin anwesende Grundstücksmiteigentümer erklä\e, dass ein Energieaus­
weis gemäß Teil 5, Energieausweise, Gebäudeenergiegesef (GEG) vorliegt. Durch die um­
fassende und energetische Modeƾisierung ist das Einfamilienhaus ein .KfW-E¬zienzhaus 1 1 5". 

1 .9 Der Sachverständige hat das Altlastenkataster einzusehen. 
Der Landkreis Lüneburg, Fachdienst Umwelt, teilte mit, dass das Grundstück nicht im Altlas­
tenkataster des Landkreises als altlastenverdächtige Fläche registriert ist (vgl. Anlage 4). 
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21407 Deutsch Eveý, Ginste�eg 5 GNR 012/06/2025 

2 Herangezogene Unterlagen, Grundlagen des Gutachtens 

2.1 Au¬rag des Amtsgerichts Lüneburg vom 06. Juni 2025, Eingang 17. Juni 2025. 

2.2 Unbeglaubigter Auszug aus dem Grundbuch von Deutsch EveÞ, Blatt 1286, vom 10. Juni 2025. 

2.3 Schri¬liche und mündliche (telefonische) Auskünfte vom Landkreis Lüneburg: 
Baulasten (vom Amtsgericht Lüneburg eingeholt) 
Altlasten 
Denkmalschuv 
Naturschuv 
Bauakte 
Schriftliche und mündliche (telefonische) Auskünfte von der Samtgemeinde Ilmenau: 
planungsrechtlicher Zustand des Wertermittlungsgrundstücks 
Gewerbeanmeldungen 
Schriftliche Auskünfte von den ö�lichen VersorgungsunteÞehmen: 
vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebiet des We�ermittlungsgrundstücks 
Anschlusssituation des We�ermittlungsgrundstücks, Versorgungsleitungen, Abwasserentsorgung 
Schriftliche/mündliche Auskun¬ von den GrundstückseigentümeÞ: 
Informationen zum Grundstück, zu den Gebäuden und des baulichen Zustands 
Nuvungsverhältnisse 

2.4 Schri¬liche Beantragung einer Liegenschaftskarte beim Landesamt für Geoinformation und Lan­
desvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Lüneburg. 

2.5 Bodenrichtwertauskunft beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder­
sachsen, Regionaldirektion Lüneburg, Gutachterausschuss für Grundstückswerte Lüneburg, 
Geschäftsstelle für die Landkreise Lüneburg und Harburg sowie Online-Präsentation der Gutach­
terausschüsse für Grundstückswe�e in Niedersachsen, B�enrichtwerte. 

2.6 Literaturverzeichnis und Quellen, Rechtsg¡ndlagen (vgl. Anlage 8). 

2.7 Ortsbesichtigung durch den Sachverständigen am 29. August 2025. 

2.8 In diesem Wesermittlungsgutachten werden Baugrund und Bausubstanz nicht beurteilt. Fest­
stellungen wurden nur augenscheinlich und stichprobena�ig getroffen. 
Aussagen über Rechte, Lasten und Beschränkungen, Baumängel, Bauschäden (z.B. tierische 
und pflanzliche Schädlinge, Schwamm, Rohrleitungsfraß, Altlasten aller Art), Belastbarkeit, sta­
tische Probleme usw. sind daher, soweit in diesem Gutachten aufgeführt, möglicherweise un­
vollständig und damit unverbindlich. 

2.9 Der Zustand des zu bewe�enden Objekts ist mir nur vom Ortstermin bekannt. Daher kann ich 
nur von meinen Feststellungen bei der O�sbesichtigung ausgehen. Da eine Vorgabe des Wert­
ermittlungsstichtages nicht e�olgte, wird der Tag der Ortsbesichtigung, 29. August 2025, als We�­
ermittlungsstichtag dieser Wertermittlung zugrunde gelegt. 
Insoweit stüvt sich mein Gutachten auf Feststellungen am O�stermin, den bereits genannten 
Auskünften des Grundstücksmiteigentümers, der zuständigen Ämter, der vorliegenden Bauakte 
und auf E�ah¢ngswerte. Sollten sich diese in der Zukun¬ als unrichtig, unvollständig oder überholt 
herausstellen, so wäre mein Gutachten in solchen Punkten zu ergänzen bzw. zu korrigieren. 
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21407 DeutsĂ Evem, Ginste�eg 5 GNR 012/06/2025 

3 Rechtliche Gegebenheiten (we\beeinflussende Rechte und Belastungen) 

Grundbuchlich 
gesicherte 
Belastungen: 

lfd. Nr. 4: 

Anmerkung: 

nicht eingetragene 
Lasten und Rechte: 

Dem Gutachten liegt ein unbeglaubigter Auszug aus dem Grundbuch von Deutsch 
EveĐ, Blatt 1 286, vom 1 0. Juni 2025 vor. In Abteilung II des Grundbuchs besteht 
bezüglich des Grundstücks folgende Eintragung: 
.Nur lastend auf dem Anteil Abt. 1 Nr. 8.2: 
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet worden (23 K 37/24). Eingetragen am 
09.1 2.2024." Unterschrift 

Dinglich gesicherte Schuldverhältnisse {Hypotheken, Grundschulden, Renten­
schulden etc.), die im Grundbuch in Abteilung III verzeichnet sein können, wer­
den in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. In Veƽahren zur Zwangsverstei­
geėng und Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaă ist davon aus­
zugehen, dass eventuell noch valutierende Schulden bei der Au±eilung des Erlö­
ses {Preis) sachgerecht berücksichtigt werden. 

Im Einfamilienhaus wohnen die Grundstückseigentümer mit Kindern, die auch das 
Nebengebäude mit Garage und den DoppelcarpoP und das Grundstück nu<en. 
Miet- und/oder Pacheerhältnisse gibt es nicht. 
Nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, Wohnungs- und 
Mietbindungen und Verdacht auf Hausschwamm wurden nicht festgestellt 
bzw. sind nicht bekannt. 

Eintragungen im Gemäß Auskună des Landkreises Lüneburg an das Amtsgericht Lüneburg besteht 
Baulastenverzeichnis: zu Gunsten des Grundstücks eine Baulast (vgl. Anlage 3 und Pkt. 4.4, S. 15). 

Eintragungen im 
AlĦastenkataster: 

Umlegungs-. Flur­
bereinigungs-. Sa­
nierungsverfahren: 

Denkmalschu<: 

Gemäß Auskună des Landkreises Lüneburg, Fachdienst Umwelt. ist das Grund­
stück nicht als altJastenverdächtige Fläche bl. Altlast im Altlastenkataster 
des Landkreises Lüneburg erfasst (vgl. Anlage 4). 

Gemäß Auskunft des Bauamtes der Samtgemeinde Ilmenau ist das Grund­
stück in kein Bodenordnungs- und/oder Sanierungsverfahren einbezogen. 

Gemäß Auskună des Landkreises Lüneburg, Fachdienst Bauen. liegt das Grund­
stück nicht in einem Denkmalbereich. Die Bebauung auf dem Grundstück 
ist kein Baudenkmal. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege teilte 
mit, dass Bodendenkmale nicht bekannt sind. 

Darstellung im Im Flächennufungsplan (FNP) der Samtgemeinde Ilmenau, Gemeinde 
FlächennuŰungsplan: Deutsch Evern, Ist das Gebiet, in dem das Grundstück liegt als Wohnbau­

fläche (W) dargestellt. 

Festse<ungen im 
Bebauungsplan: 

Entwicklungsstufe 
(Grundstücksqualität): 

Gemäß Auskunft der Bauverwaltung der Samtgemeinde Ilmenau liegt das Grund­
stück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. 
Bauvorhaben sind nach dem § 34 Baugesefbuch (BauGB) und ö\lichen 
BauvorschriEen zu beu^eilen. 

baureifes Land (ortsüblich erschlossenes Bauland) 

In der vom Landkreis Lüneburg auf meine Anforderung hin zur Verfügung gestellten Bauakte des Grund­
stücks ist der Bauantrag Nummer 564/61 vom 1 9.04.1 961 Neubau eines Wohnhauses, eines Stalles und 
einer Kläranlage enthalten. Weiterhin sind enthalten die Baugenehmigung Nummer 601 (25)-1 02/75 vom 
24.01 . 1 975 Einbau einer ölbefeuerten Zentralheizungsanlage und Lagerung von Heizöl und die Bauge­
nehmigung 60 1 1  02 (72.00) 0324/89 vom 04.07. 1989 Anbau eines Wintergartens an das Wohnhaus und 
Anbau einer Garage an das Nebengebäude. 
Es wird unterstellt, dass sämtliche bauliche Anlagen auf dem Grundstück den Vorgaben/Auflagen der Bau­
genehmigungen entsprechen. 
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21407 Deutsch Evem, Ginsteaù 5 GNR 012/06/2025 

4 Verkehrswe�ermi�lung 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), einem Nebengebäude mit 
Garage (Geb. 2 )  und einem OoppelUrport (Geb. 3) bebaute Grundstück in 21407 Deutsch Evern, Ginster­
weg 5 

Gemarkung Flur Flurstück Flurstücksfläche Grundstücksfläche 

Deutsch 1 1 56/47 1.377 m2 1.377 m2 
Eveɵ 

zum Wertermittlungsstichtag 29. August 202 5, ermittelt. 

4.1 Allgemeine Angaben 

Auftraggeber: 

Eigentümer: 

Tag der Orts­
besichtigung: 

Teilnehmer 
am Ortstermin: 

Wertermittlu ngs­
stichtag: 

Amtsgericht Lüneburg 
Auftrag: 06.Juni202 5 
Eingang: 17 . Juni 202 5 

zwei Eigentümer (natürliche Personen) zu je½ Anteil 
wegen Datenschu| keine Namensnennung 

29. August 202 5 

der Grundstücksmiteigentümer 
der Sachverständige 

29. August 202 5 

4.2 Grund- und Bodenbeschreibung 

4.2.1 Lage 

Ort und Einwohner: 
(vgl. Anlage 1 )  

23 K 37 / 24 

Land/Kreis: 

Gliederung: 

Landschaft: 

Makrolage: 
Mikrolage: 
Umgebung: 

Bundesland Niedersachsen, Landkreis Lüneburg, in zentraler 
Lage des Landkreises, südöstlich der Hansestadt Lüneburg, 
Deutsch Evern bildet zusammen mit den Gemeinden Adendorf, 
Bardowick, Reppenstedt, Vögelsen und Wendisch Evern ein 
Siedlungsgebiet um die Kernstadt Lüneburg, Mitglied der Samt­
gemeinde Ilmenau 
Samtgemeinde Ilmenau mit vier Gemeinden, eine davon Deutsch 
Evem, Veêaltungssi| der Samtgemeinde ist Melbeck 
Àischen Naturschu|gebiet Lüneburger Heide und Naturpark 
Elbhöhen-Wendland am Fluss Ilmenau gelegen, typisch für die 
Landschaft sind Wald- und Heideflächen sowie LandwirtschaVs­
flächen, Deutsch Evern ist von LandwiQschaftsflächen umgeben, 
unweit süd- und östlich des Ortes große Wald�äche mit StandoQ­
übungsplaʊ (Bundeswehr) 
am nordöstlichen Rand von Deutsch Evern 
am Ende, Wendehammer des Ginsteɿeges 
1 - bis 1 ½-geschossige Bebauung, Ein-/Zweifamilienhäuser, 
nördlich grenzt das Grundstück direkt an den Außenbereich, ein 
Gehölz 
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21407 Deuts� Evem, Ginste�eg 5 GNR 012/06/2025 

Verkehrslage, 
Entfernungen: 
(vgl. Anlage 1 )  

Art der Bebauung 
und Nuíung in 
der Straße: 

Immissionen: 

topographische 
Grundstückslage: 

Wirtschaft: 

Einkauf: 

Universität: 
Schulen: 

Kita: 
Krankenhaus: 
Fläche: 

Einwohner: 

Straßen: 

Autobahnen: 
Lüneburg: 
Melbeck: 
Bahn: 
Bus: 

Arbeitsmöglichkeiten in der Hansestadt Lüneburg und im weiter 
entfe¦ten Hamburg, in der Gemeinde Deutsch Evern einge­
schränkt 
in Deutsch Evern Lebensmitteldiscounter, sonst in Melbeck und in 
Lüneburg 
Leuphana-Universität in Lüneburg 
Grundschule in Deutsch Evern, sämtliche Schulen einschließlich 
Gymnasien und Berufsbildungszentrum in Lüneburg 
in Deutsch Eveɶ 
in Lüneburg, Ärztehaus in Deutsch Eve¦ 
Samtgemeinde Ilmenau mit 4 Gemeinden ca. 70 km2; Gemein­
de Deutsch Eve¦ ca. 11 km2 
Samtgemeinde Ilmenau ca. 1 0.900 Einwohner, Gemeinde 
Deutsch Evern ca. 3.800 Einwohner 

Bundesstraße 2 09 (Lüneburg - Amelinghausen - Soltau), ca. 
4 km nördlich von "Deutsch Evern 
Bundesstraße 4 (Lüneburg - Uelzen) Ȝ. 3 km südlich von 
Deutsch Eve¦ 
Bundesstraße 216 (Lüneburg - Dannenberg (Elbe)) ca. 6 km 
nördlich von Deutsch Evern 
Kreisstraßen führen von Lüneburg und Melbeck nach Deutsch 
Eve¦ 
Autobahn 39 in Lüneburg ca. 4 km entfernt 
ca. 5 km entfernt, nördlich von Deutsch Evern gelegen 
ca. 3 km entfe¦t, südwestlich von Deutsch Eve¦ gelegen 
Bahnhof in Lüneburg, Regional- und Fe¦bahn 
Buslinie nach Lüneburg, Haltestelle ca. 500 m entfernt 

offene Bauweise, 1 - bis 1 ½ - geschossige Bebauung, Ein- und Zweifamilien­
häuser mit Garagen/ Carpoés 

beim OQstermin keine, sonst nur durch Anliegeɾerkehr 

eben 

4.2.2 Gestalt und Form 

Größe (alle Maße Ca.-Angaben) des Wertermittlungsgrundstücks (vgl. Anlage 2 )  

Flurstück 1 56/4 7 
Straßenfront( en) 30 m 
Breite bis 24 m 
Tiefe bis 85 m 
Grund-/ Flurstücksfläche 1.377 m2 

Grund- / Fluɸtücksform Vieleck 
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21407 Deutsch Evem, GinsteEeg 5 GNR 012/06/2025 

4.2.3 Erschließung 

Das We�ermittlungsgrundstück besteht aus dem Flurstück 1 56/47 und liegt am nördlichen Ende, am 
Wendehammer, des Ginsteŭegs. Die Bebauung auf dem Wertermittlungsgrundstück, Einfamilienhaus 
(Geb. 1 ), Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und Doppelcarpo� ist ¶r bebaute Gǃndstücke in der Lage 
nicht unüblich. 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Höhenlage zur 
Straße: 

Anschlüsse an Ver­
sorgungsleitungen: 

öffentlich gewidmete Straße im Gemeindegebiet, Wohngebiets-/Anliegerstraße, 
Sackgasse mit Wendehammer 

ausgebaut; Fahrbahn westlich an Wertermittlungsgrundstück angrenzend Beton­
steinpflaster, sonst asphaltieP, Westseite des Ginsterwegs mit Betonsteinpflaster 
befestigter separater Gehweg 

normal 

Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung, Telefon- und vermutlich 
Kabelanschluss 

Abwasserbeseitigung: Anschluss an öffentlichen Ab-/Schmu¦wasserkanal 

Grenzverhältnisse, 
nachbarliche Ge­
meinsamkeiten: 

Baugrund, Grund­
wasser (soweit 
augenscheinlich 
ersichtlich): 

Der überdachte, eingehauste und befestigte Freisi¦/Hauseingang ist eine Grenz­
bebauung des nördlichen NachbarŔurstücks 1 66/6, Gehölz. Das Nebengebäude 
mit Garage (Geb. 2) auf dem WePermittlungsgrundstück und ein Nebengebäude 
auf dem südlichen Nachbarflurstück 1 56/45 sind wechselseitige Grenzbebauun­
gen. Der Doppel�rpo� (Geb. 3) auf dem WePermittlungsgǃndstück ist eine 
Grenzbebauung der öffentlichen Verkehrs®äche Ginsteŭeg (vgl. jeweils Anlage 
2). 
Weitere nachbarliche Gemeinsamkeiten durch bauliche Anlagen auf dem We�er­
mittlungsgrundstück und auf den Nachbargrundstücken bestehen nicht. 

Eine Baugrunduntersuchung wurde nicht durchgeführt. Bei dem Wertermittlungs­
grundstück werden normal tragfähiger Baugrund/Boden sowie gewachsene und 
ungestöPe Bodenverhältnisse angenommen. 
In dieser Weơermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersitu­
ation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Bodenrichƴerte eingešossen ist. Da­
rüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden 
nicht angestellt. 

4.3 Beschreibung und Zustand der Gebäude und der Außenanlagen 

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Baubeschreibung in der Bauakte, die Erhebungen im 
Rahmen der Ortsbesichtigung, die e�eilten Auskünfte des am Ortstermin anwesenden Grundstücks­
miteigentümers, über Bauausführungen, Bauhistorie und baulicher Zustand. Die Gebäude und die Außen­
anlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung not­
wendig ist. HieƼei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen 
beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen au²reten, die dann allerdings nicht werter­
heblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Hinweisen des Grundstücksmiteigentü­
mers während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die 
Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen 
(Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüŖ; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt, 
da gegenteilige Auskünfte von den anwesenden Personen nicht ePeilt wurden. Baumängel und -schäden 
waren nicht auµunehmen, da offensichtlich keine erkennbar waren. Dem Grundstücksmiteigentümer sind 
keine Baumängel und -schäden bekannt. 
Die örtlich vorhandenen Gegebenheiten des Grundstücks sowie der Gebäude und baulichen Anlagen 
wurden bei der Oďsbesichtigung in Augenschein genommen und fotografisch dokumentiert. Die Fotos sind 
dem Gutachten in den Anlagen beigefügt (vgl. Anlage 7). Innenaufnahmen Im Einfamilienhaus (Geb. 1) 
und im Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) wurden vom Grundstücksmiteigentümer nicht gesta˻et. 
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Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung waren Böden, Wände und Decken übe¿iegend mit Be-Nerklei­
dungen versehen. Das Einfamilienhaus (Geb. 1 )  ist bewohnt. Die Räume im Einfamilienhaus sind daher 
mit Möbeln und Gegenständen versehen. Versteckte Schäden können nicht ausgeschlossen werden. 
Anmerkung: Untersuchungen auf pxanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädi­

gende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. Eine Beurteilung zu einer möglichen 
Schädigung durch holzzerstörende Insekten und Pilze gehört zum Fachgebiet HolzschuL 
und ist nicht Gegenstand der Beauftragung. Ein Verdacht auf Hausschwamm war in den 
zugänglichen Bereichen des Einfamilienhauses (Geb. 1 )  und im Nebengebäude mit Gara­
ge (Geb. 2), nicht zugängliche Beƛiche und Bauteile bleiben unberücksichtigt, durch die 
Inaugenscheinnahme beim Oƥstermin nicht ersichtlich, können aufgƭnd der Holzkonstruk­
tion der Dachstühle und Holzbauteilen jedƋh nicht ausgeschlossen werden. 

4.3.1 Einfamilienhaus (Geb. 1 )  

Bei dem Wertermittlungsobjekt handelt es sich um ein freistehendes, vollständig unterkellertes einge­
schossiges Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und ausgebautem SpiLboden. Da die 
Kellerdecke oberhalb des anstehenden Geländes liegt, ist ein Gebäudes»kel vorhanden und der Hausein­
gang/die Haustür über Stufen zu erreichen. Das Kellergeschoss ist über eine überdachte Außentreppe an 
der östlichen Giebelwand und eine Innentreppe zugänglich. Der Hauseigang befindet sich in der nördlichen 
Außenwand. Im Bereich des Hauseingangs ist eine großzügige Überdachung errichtet, die eingehaust ist. 
Diese Überdachung schüLt auch den dort angelegten befestigten FreisiL. 
Das Dachgeschoss unter dem Satteldach verfügt nicht über einen Drempel/Kniestock. Deshalb schränken 
die Dachschrägen die nuLbare Wohn�äche ein. Ein nachträglich, im Rahmen der umfassenden Moderni­
sierung des Einfamilienhauses, errichtetes großes Zwerchhaus in der nördlichen Dach�äche verbessert 
die NuLbarkeit bzw. vergrößert die Wohn-/Nuƹäche im Dachgeschoss erheblich. Das Zwerchhaus ver­
fügt über ein Flachdach, das quasi im Dachfirst des Satteldaches eingebunden ist. Dadurch wird die Wohn­
fläche im Spitzboden erheblich vergrößert. 
Das Erscheinungsbild des schlichten Einfamilienhauses wird durch die Verbretterung, eine Stülpschalung, 
mit Schwedenrot-Anstrich und das große Zwerchhaus geprägt. 
Im KfW-Antrag .energieeffizient Sanieren", KfW-Effizienzhaus 1 1 5, ist eine Wohn�äche nach Einbau eines 
großen Dachaufbaus, eines Zwerchhauses, das sich über Dachgeschoss und Spitzboden erstreckt, von 
rd. 168,00 m2 angegeben. Diese Wohnxäche wird übeƞommen, da aus den Wohngeschossflächen eine 
Wohnfläche von rd. 168 m2, mit Anwendung von sachgemäßen Wohnxächenfaktoren, wie folgt ermittelt 
wurde. 
EG 
DG 
SB 

9,87 m x 8,99 m = 
9,87 m x 8,99 m = 
9,87 Ɵ x 4,70 m = 

88,73 m2 X 0,80 = 
88,73 m2 X 0,75 = 
46,39 m2 X 0,65 = 

70,99 m2 

66,55 m2 

30,15 m2 

1 67,69 m2 rd. 1 68,00 m2 

Die NuLfläche im Kellergeschoss ist rd. 71 ,00 m2 groß. 

Baujahr: 

Sanierung/ 
Modeõisierung 
(soweit bekannt): 

gemäß Bauakte und Auskunft des Grundstücksmiteigentümers ca. 1 961 
überdachter FreisiL und Hauseingang ca. 1 989 

Gemäß Auskunft des Grundstücksmiteigentümers wurde das Einfamilienhaus in 
den Jahren 2019 bis 2021 umfassend modeõisieX. Das Einfamilienhaus weist den 
energetischen Standard 1 1 5  auf. Das bedeutet, dass der Primärenergiebedarf des 
energetisch sanierten Einfamilienhauses maximal 1 1 5  % des Reverenz-Neubaus 
nach Energieeinsparveroƚnung 2009 (EnEV 2009) betragen darf. Im Zuge der 
umfassenden Modernisierung wurde der SpiLboden ausgebaut und das große 
Zwerchhaus errichtet. Es wurde eine Solarthermieanlage, die Solarkollektoren sind 
auf der südlichen Dach�äche montiert, eingebaut. 

Ausführung und Ausstattung 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Kelle¿ände: 
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Massivbau 

vermutlich Betonstreifenfundamente 

Ziegel, PuL und Beton 
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Außenwände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 
Spi<boden: 

Treppen: 
Kellergeschoss: 

Dachgeschoss: 
Spi<boden: 

Fußböden: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 

Dachgeschoss: 

Spi<boden: 

Innenansichten: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 

Dachgeschoss: 

Spi<boden: 

Deckenŕächen: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 
SpiŰboden: 

Fenster: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 

Dachgeschoss: 

Spi<boden: 

Türen: 
Eingangstür: 
Innentüren: 
Kellergeschoss: 

Elektroinstallation: 

Sanitärinstallation: 
Erdgeschoss: 
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von außen nach innen 
Stülpschalung, Dämmung, Ziegelmaue¥erk, Pu< 

Ziegelmauerwerk, beidseitig Pu<, Leichtbauwände, Stände¥erk, Dämmung, 
Gipskaìonplatten 

Stahlbetondecke 
Stahlbetondecke 
Holzbalkendecke mit Dämmung 
Holzbalkendecke mit Dämmung und offen bis zum Dachfirst 

Innentreppe; massive Treppe, Holzhandlauf, Stufen Beton 
Außentreppe; überdachte massive Treppe mit gemauePer Wange (Haìbrand­
ziegelsichtmauerwerk) und BĚstungsgeländer (Holz), Stufen Beton 
gewendelte Holztreppe mit Se<stufen, Holzgeländer 
gewendelte offene Hol̘reppe mit Holz-/Metallgeländer 

Beton-/Estrichböden; sämtliche Räume 
Beton-/Estrichb̤en; Wohnräume Vinylfuß�den; Küche Vinylfußboden; Bad/ 
WC Fliesen; Flur Vinylfußboden 
Beton-/Estrichböden; Wohnräume Vinylfußböden; Bäd/WC's Fliesen; Flur Vinyl­
fußboden 
Wohnräume Vinylfußböden 

sämtliche Räume Pu< und geweißt 
Wohnräume gespachtelt, geschliœen und gestrichen; Küche Fliesen im Bereich der 
Einbauküche, sonst gespachtelt, geschliffen und geweißt; Bad/WC Fliesen und 
gespachtelt, geschliffen und geweißt; Flur gespachtelt, geschliffen und geweißt 
Wohnräume gespachtelt, geschliffen und gestrichen; Bäder/WC's Fliesen und 
gespachtelt, geschliœen und geweißt; Flur gespachtelt, geschliffen und geweißt 
Wohnräume gespachtelt, geschliĬen und geweißt 

Wohngeschosse abgehangen, gespachtelt und geschliffen 
sämtliche Räume Pu< und geweißt 
Wohnräume geweißt; Küche geweißt; Bad/WC geweißt; Flur geweißt 
Wohnräume geweißt; Bäder/WC's geweißt; Flur geweißt 
Wohnräume geweißt 

einfach verglaste Stahlrahmen-Fenster 
isolieĘerglaste (dreifach) Kunststoœ-Fenster mit elektrisch angetriebenen Kunst­
stoª-Jalousien 
isolierverglaste (dreifach) Kunststoff-Fenster mit elektrisch angetriebenen Kunst­
stoff-Jalousien 
isolierverglaste (dreifach) Kunststoff-Fenster 

Leichtmetall-/Kunststoff-Tür mit isolierverglastem Lichtausschnitt 
Holzwerkstofftüren, auch Glas-Schiebetür 
Außentür Holztür mit Lichtausschnitt, Innentüren Holzwerkstofftüren 

Ausstattung und Qualität hõhweìig, Leitungen unter Pu< bŴ. verdeckt verlegt, 
NeŰwerkinstallation im Haus 
gehobene Ausstattung/Qualität der weißen Sanitärobjekte, zeitgemäß 
Duschbad/WC; barrierefreie Dusche mit Spri<schutz (Glas-Element und -Tür); 
Waschbecken, wandhängendes WC 
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Dachgeschoss: 

Küchenausstattung: 

Heizung: 

Duschbad/WC; barrierefreie Dusche mit Spriuschuu (Glas-Element und -Tür); 
Waschbecken, wandhängendes WC 
Bad/WC; eingebaute/eingeflieste Wanne, Doppelwaschtisch mit Unterschrank, 
wandhängendes WC 

Erdgeschoss; Einbauküche; Hänge- und Unterschränke, Oberxächen und Korpus 
weiß/cremefarben, Korpus Arbeitsplatten beschichtete Holzwerkstoffplatten, In­
duktionsherd mit 4 Kochstellen und Backofen, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, 
Edelstahlspüle, Kühl-/Gefrierkombination 

Zentralheizung, Gastherme im Kellergeschoss, Unterstüuung durch SolaXhermie­
anlage mit 800 1 Pufferspeicher, Fußbodenheizung, auch Flachheizkörper und 
Strukturheizkörper/Handtuchtr»kner 

Warmwasserbereitung: über Gaszentralheizung und Solarthermieanlage 

besondere (Betriebs) 
Einrichtungen: 

besondere Bauteile: 

Außenansicht: 

Dachkonstruktion: 

Dachform: 

Dacheindeckung: 

Kamin: 

Raumaufteilung: 
Kellergeschoss: 
Erdgeschoss: 
Dachgeschoss: 
Spitzboden: 

Grundrissgestaltung: 

Belichtung und 
Besonnung: 

Bauschäden und 
Baumängel soweit 
augenscheinlich 
ersichtlich: 

wirtschaftliche 
Wertminderung: 

Einbauküche (Einbau ca. 2020, Kosten gemäß Auskunft ca. 30.000,00 €; Zeitwert 
rd. 50% der Anschaffungskosten 1 5.000,00 €) 
Solarthermieanlage (kein separater Zeitwert, im Standardmerkmal Heizung be­
Ʈcksichtigt, vgl. Pkt. 4.5.3, S. 22) 

überdachter und eingehauster Hauseingang/Freisiý (Holzkonstruktion) 
massive Kelleraußentreppe mit zwölf Stufen und gemauerter Wange (Über­
dachung Holzkonstruktion) 

Stülpschalung, Anstrich Schwedenrot 

zimmeƝannmäßige Holzkonstruktion 

Satteldach mit großem Dachauţau (Zwerchhaus) in der nördlichen Dachxäche 
mit Flachdach 

lasierte Dachziegel anthrazit, Dämmung, Dachentwässerung Titanzink-Dachrin­
nen und -Fallrohre; Zwerchhaus vermutlich Rauspundbretter und Bitumenschweiß­
bahn, Dämmung 

Abgasrohr 

(vgl. Anlage 5) 
3 Kellerräume, Heizungsraum, Waschküche, Kellerflur 
3 Wohnräume, Küche, Bad/WC, Flur 
3 Wohnräume, 2 Bäder/WC's, Flur 
2 Wohnräume 

insgesamt zweckmäßig 

insgesamt gut 

Das Einfamilienhaus, Baujahr 1 96 1 ,  wurde 2019 bis 2021 umfassend modernisiert 
(siehe Seite 9). Der Ausstattungsstandard ist h»hwertig. Schäden und/oder ln­
standhaltungsstau bestehen nicht. Ein Wertabschlag zusäulich zur linearen Alters­
wertminderung ist deshalb nicht anzuseuen. 

keine bekannt 

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand des umfassend modeƠisieƦen Einfamilienhauses ist gut. 
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Bauschäden und/oder lnstandhaltungsstau und wiƧschaftliche Wertminderungen 
bestehen nicht. 
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4.3.2 Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) 

Als Grenzbebauung des südlichen Nachbarflurstücks 156/46 und östlich des Einfamilienhauses (Geb. 1) 
ist ein massives Nebengebäude mit Garage errichtet. Auf dem südlichen Nachbarflurstück 156/46 ist ein 
Gebäude in der Gestalt des Nebengebäudes mit Garage angebaut. An der östlichen Außenwand ist eine 
größere Überdachung angebaut, dessen Flachdach in die Dach÷äche eingebunden ist. Die Überdachung 
ist eine Holzkonstruktion, die auf zwei Holzpfosten, Vierkanthölzer, lagert. Eingedeckt ist die Überdachung 
mit Rauspundbrettern und mit Dachpappe. Die Fläche unter der Überdachung ist betonie�. 
Das Nebengebäude wurde als kleines Stallgebäude errichtet, in dem Nuvtiere zur Eigenversorgung der 
Grundstückseigentümer gehalten wurden. Diese Nuvung ist bereits seit Jahrzehnten aufgegeben. Das 
ursp¤ngliche Stallgebäude wurde zu einem Nebengebäude mit Abstell-/Lage�lächen umgenuvt. Im nörd­
lichen Gebäudeteil wurde eine Garage eingebaut. Das Erscheinungsbild des Nebengebäudes mit Garage 
wird durch das Klinkerverblendmaue£erk der Außenwände geprägt. Die Hintermauerung besteht aus 
Kalk¦ndsteinen und ist innen zum Teil verpuvt. In der westlichen Außenwand sind ein zweiflügliges Bret­
tesor und zwei Brettertüren eingebaut. Zur Belichtung sind einfach verglaste Fenster in der östlichen 
Außenwand und in der Giebelwand eingesevt. Der Dachboden unter dem Satteldach ist vom Erdgeschoss 
durch eine Holzbalkendecke getrennt. Der Dachboden ist über eine Luke in der nördlichen Giebelwand mit 
Anstellleiter und eine innere Leiter zugänglich. 
Der Erdgeschossfußboden ist betoniert, im Dachgeschoss sind auf der Holzbalkendecke Dielenbretter 
verlegt. Das Nebengebäude mit Garage besivt einen St�manschluss. 
Das Satteldach ist eine zimmermannmäßige Holzkonstruktion, die mit roten Dachziegeln eingedeckt ist. Es 
ist ein gemaue�er Schornstein, über Dach nicht verputzt, vorhanden. 
Die Nettonutz±äche im Erdgeschoss beträgt rd. 38,00 m2 und wurde auf der Grundlage der Gebäude­
grund÷äche mit Nuvflächenfaktor 0,8 berechnet {5,60 m x 8,50 m x 0,8). 

Art des Gebäudes: 

Baujahr: 

Sanierung/ 
Modernisierung 
(soweit bekannt): 

besondere Bauteile: 

besondere {Betriebs) 
Einrichtungen: 

Bauschäden und 
Baumängel soweit 
augenscheinlich 
ersichtlich: 

wirtschaftliche 
Wertminderungen: 

Nebengebäude mit Garage (ehemaliges kleines Stallgebäude) 

gemäß Bauakte 1961 

keine, Umnuvung zu Nebengebäude mit Garage 

Überdachung 

keine 

Der bauliche Zustand des im Jahr 1961 errichteten Gebäudes ist noch befriedi­
gend. Größere Bauschäden wurden nicht festgestellt. Es besteht jedoch lnstand­
haltungsstau. Ein Wertabschlag für Bauschäden, -mängel ist nicht anzuse±en. Die 
Abnuvung und der Gebrauch des Nebengebäudes mit Garage werden durch die 
.normale" Alterswertminderung des Gebäudes und die wi�scha¬liche Restnut­
zungsdauer vollständig berücksichtigt. 

keine 

Allgemeinbeu�eilung: Der bauliche Zustand ist noch befriedigend. Größere Bauschäden und -mängel 
wurden nicht festgestellt. Es besteht lnstandhaltungsstau. Wi�schaftliche We�min­
derungen bestehen nicht. 
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4.3.3 Doppelcarport (Geb. 3) 

Als Grenzbebauung der öffentlichen Verkehrsfläche Ginste¥eg und südwestlich des Einfamilienhauses 
(Geb. 1 )  ist ein DoppelcarpoP errichtet. Der Carpoǁ ist vom Wendehammer der Straße Ginste¥eg direkt 
zu befahren. 
Der offene Doppelcarport mit verbretterter nördlicher Rückwand ist eine Holzkonstruktion. Das Flachdach 
lagert auf Kanthölzern/Stielen, die auf einem Sockelfundament stehen. Die lichte Höhe unter dem Flach­
dach ist so ausgelegt, dass z.B. ein Wohnmobil untergestellt werden kann. Die Stellfläche ist mit Beton­
steinpflaster befestigt. 
Das Flachdach des Carports ist vermutlich mit Rauspundbrettern und Dachpappe eingedeckt. 
Die Nettonûäche im CarpoP beträgt rd. 43,00 m2 (6,00 m x 8,00 m x 0,9) und wurde auf der Grundlage 
der Gebäudedarstellung im Auszug aus der Liegenschaăskarte berechnet. 

Art des Gebäudes: 

Baujahr: 

Sanierung/ 
Modernisierung 
(soweit bekannt): 

besondere Bauteile: 

besondere (Betriebs) 
Einrichtungen: 

Bauschäden und 
Baumängel soweit 
augenscheinlich 
ersichtlich: 

wirtschaftliche 
Wertminderungen: 

Doppelcarport 

nicht bekannt 

keine 

keine 

keine 

Der bauliche Zustand des Carports ist befriedigend. Größere Bauschäden, 
-mängel und lnstandhaltungsstau wurden nicht festgestellt. Ein Wertabschlag we­
gen Bauschäden, -mängel und lnstandhaltungsstau ist nicht anzuse<en. Die Ab­
Die Abnu<ung und der Gebrauch des Carports wird durch die „normale" Alters­
wePminderung des Gebäudes, die AlterswePminderung und die wirtschaftliche 
RestnuǊungsdauer vollständig berücksichtigt. 

keine 

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand ist befriedigend. Größere Bauschäden und -mängel sowie 
lnstandhaltungsstau wurden nicht festgestellt. 
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4.3.4 Außenanlagen 

Außenanlagen 

GNR 012/06/2025 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück bzw. dem GǄndbesi< festverbundene 
bauliche Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur 
Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wege- und Freiflächenbefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (z.B. 
Garten- und Grünanlagen). 

Das Wertermittlungsgrundstück besteht aus dem Flurstück 1 56/47 und grenzt im Südwesten an den Wen­
dehammer des Ginsterweges. Im Norden grenzt das We�ermittlungsgrundstück an den Außenbereich von 
Deutsch Evem, an ein Gehölz (vgl. Anlage 2). 

• Versorgungsanlagen Strom, Gas und Wasser vom Hausanschluss bis an das öffentliche Ne<, 
Telefon- und vermutlich Kabelanschluss 

• Anschluss an öĬentlichen Ab-/SchmuǊwasserkanal 
• Weg von der straßenseitigen Pforte zum Haus mit Betonsteinpŕaster befestigt; Plattierung mit 

Waschbetonplatten zur Kelleraußentreppe und FreiŔäche vor der Kelleraußentreppe; Befestigung 
mit Betonsteinen und Waschbetonplatten nördlich der nördlichen Giebelwand des Nebengebäudes 
mit Garage (Geb. 2); Rückseite Carport (Geb. 3) befestigte Fläche für Müll- und Wertstofftonnen 

• alte Abwassersammelgrube 
• Frei¯äche Rasen, wenige Sträucher, östlicher Grundstücksbereich Freifläche zur Hühnerhaltung ab­

getrennt 
• Vorgarten Rasenfläche 
• Einfriedungen straßenseitig niedriger Betonsockel und niedriger Holzzaun, Pforte und zweiflügliges 

Tor; sonst einfache Maschendrah<äune 

Allgemeinbeu�eilung: Die Außenanlagen befinden sich in einem befriedigenden Zustand. 

4.4 Vorbemerkungen 

1 .  Das Wertermittlungsgrundstück besteht gemäß Eintragung im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs 
von Deutsch Evem, Blatt 1 286, aus einem Grundstück, dem Flurstück 1 56/47. 
Mit einer Flächengröße von ca. 1 .377 m:i weist das Wertermittlungsgrundstück für das Wohngebiet 
Ginsteŭeg eine übergroße Fläche auf. 
Die Bodenwe�ermittlung des Wertermittlungsgrundstücks erfolgt auf der Grundlage des vom Gut­
achterausschuss für Grundstückswerte für die Lage des We�ermittlungsgrundstücks, Bodenricht­
wer<one, ausgewiesenen Bodenrichtwe�es für baureifes Land (ortsüblich erschlossenes Bauland, 
erschließungs-/beitragsfrei). Deshalb, weil die Entwicklungsstufe/Grundstücksqualität des Werter­
mittlungsgrundstücks der von baureifem Land entspricht. Auch die Bebauung und die Erschließung 
des Wertermittlungsgrundstücks sind typisch für die Lage in dem Wohngebiet mit individueller Wohn­
hausbebauung. 

2. Das Wertermittlungsgrundstück ist mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), einem Nebengebäude mit 
Garage (Geb. 2) und einem Doppelcarport (Geb. 3) bebaut. 
Solcherart bebaute und genu<te Grundstücke sind Sachwe�objekte. Für Sachwertobjekte ist als 
Hauptwertermittlungsveƽahren das Sachwertverfahren anzuwenden. Der ermittelte Sachwert ist auf 
Marktakzeptanz zu prüfen und ggf. durch die Anwendung von Sachwertfaktoren an den Marktwert 
für vergleichbare Grundstücke in der Region anzupassen. 
Durch die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen wurden aktuelle Grund­
stücksmarktdaten, so auch Sachwertfaktoren für Grundstücke mit individuelèr Wohnbebauung, 
freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Ƣr den Landkreis Lüneburg abgeleitet. 
Der Sachwert des Wertermittlungsgrundstücks wird entsprechend des Modells zur Berechnung der 
Sachwerte der Gutachterausschüsse für Grundstückswe�e in Niedersachsen, wie in den Grund­
stücksmarktdaten 2025 angegeben, berechnet. Es wird deshalb auf das regionale Marktanpas­
sungssystem bŴ. diese Sachwertfaktoren zurückgegriffen. 
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Es sind auch die Auswirkungen der Marktgängigkeit bzw. des Veräußerungsrisikos auf den Markt­
bzw. den Verkehrswert untersucht bzw. abgeleitet worden. Zur Prüfung der Sachwertschätzung mit 
dem regionalen Marktanpassungssystem wird auch das bundesdurchschnittliche Marktanpassungs­
system angewandt bzw. die Marktgängigkeit berücksichtigt. 
Der Gutachterausschuss für Gondstückswerte in Niedersachsen hat für den Landkreis Lüneburg für 
Grundstücke mit freistehenden Ein- und Zweifamilienhäuse� Vergleichsfaktoren abgeleitet und in 
den aktuellen Grundstücksmarktdaten 2025 veröffentlicht. Zu Kontrollzwecken und zur Überprüfung 
des Ergebnisses des Sachwertverfahrens wird für das mit einem Einfamilienhaus, einem Neben­
gebäude mit Garage und einem Doppelcarpo8 bebaute Wertermittlungsgrundstück auch das Ver­
gleichswertverfahren angewandt. Da Vergleichsfaktoren und keine tatsächlichen Kaufpreise für das 
Verg leichswertverfahren angewandt werden, handelt es sich um ein sogenanntes indirektes Ver­
gleichswertve�ahren. 

3. Auf dem Wertermittlungsgrundstück befinden sich Gebäude unterschiedlicher Nu@ungsa8en. Da­
raus ergeben sich übliche�eise unterschiedliche wi8schaftliche Restnu@ungsdauern. 
Gemäß der Wertermittlungsrichtlinie 2006 (WertR2006), der lmmobil ienwertermittlungsverordnung 
(lmmoWertV) und lmmoWeeV 2021 ist in solch einem Fall das Grundstück fiktiv zu teilen, um die 
Wertermittlung sachgemäß durchführen zu können. 
Das Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und der Doppelärpo� (Geb. 3) werden aufgrund der un­
tergeordneten Bedeutung sowie der beèiedigenden baulichen Zustände mit den berechneten 
Zeitwe�en in der Sachweeermittlung angeseºt. 
Die Restnu@ungsdauer des Nebengebäudes mit Garage und des Doppelcarports werden der des 
Hauptgebäudes, Einfamilienhaus, gleichgesetzt, da mit Untergang des Hauptgebäudes in der Regel 
untergeordnete Gebäude mit untergehen und solche Nebengebäude eine wirtschaftliche Einheit mit 
dem Hauptgebäude bilden. Im  We8ermittlungsfall ist dieser Ansa@ unbedingt zu wählen, da das 
Nebengebäude mit Garage zusammen mit dem Einfamilienhaus errichtet wurde und die Bauweisen 
vergleichbar sind. 
Die Ableitung der wi8schaftlichen Restnu�ungsdauer des Einfamilienhauses erfolgt im Punkt 4.5.3, 
Seite 24. 

4.  Gemäß vorliegender Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis des Landkreises Lüneburg, vom Amts­
gericht Lüneburg eingeholt, ist zu Gunsten des Wertermittlungsgrundstücks eine Abstandsflächen­
baulast begründet. Belastet mit der Abstands¦ächenbaulast ist das nördliche Nachbarflurstück 166/6 
das ein Gehölz im Außenbereich von Deutsch Evem ist (vgl. Anlage 3). 
Vom nördlichen Nachbar§urstück 166/6 wird eine Fläche von ca. 17,50 m2 (ca. 2.45 m Tiefe x ca. 
7, 15 m Länge) dem Weeermittlungsgrundstück zur Bemessung des Grenzabstandes zugerechnet. 
Daraufhin wurden auf dem begünstigten Weeermittlungsgrundstück der Hauseingang und der Frei­
si@ mit einer Holzkonstruktion überdacht. Die Überdachung konnte als Grenzbebauung des Nach­
bar¦urstücks 1 66/6 errchtet werden (vgl. Anlage 2). 
Durch diese Baulast wurde die bauliche Nu@barkeit des Wertermittlungsgrundstücks erhöht. Solch 
eine intensivere bauliche Nuºbarkeit eines Grundstücks hat übliche�eise einen Einfluss auf den 
Bodenwert eines Grundstücks. Da der Bzenrichtwert der Bodenrichtweezone für baureifes Land, 
in der das We8ermit�ungsgrundstück liegt, nicht auf die Grund§ächenzahl (GRZ) b�. die Ge­
schossflächenzahl (GFZ) abgestellt ist (vgl. Pkt. 4.5.2, S. 17), wirkt sich die Bebaubarkeit bzw. die 
Bebauung des We�ermittlungsgrundstücks nicht auf den Bodenrich�ee für baureifes Land aus. 
Aus diesem Grund ist ein We�einfluss durch die Abstandsflächenbaulast nicht gegeben. 

5.  Sollte sich im Nachhinein e�eisen, dass diese Ansä@e und Annahmen nicht oder in Teilen nicht 
zutreffen, so ist mein Gutachten in diese�(n) Punkt(en) zu präzisieren b�. zu korrigieren. 
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4.5 Wertermittlung des Grundstücks 

Wertermittlung für das mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), einem Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und 
einem Doppelcarport (Geb. 3) bebaute Grundstück, Gemarkung Deutsch Evern, Flur 1 ,  Flurstück 1 56/47, 
mit einer Fläche von insgesamt 1 .377 m2 (gemäß Flächenangabe im Grundbuch von Deutsch Evem, Blatt 
1286), in 21 407 Deutsch EveĐ, Ginste¥eg 5. 

4.5.1 Auswahl des Wertermittlungsve˕ahrens 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der VerkehrsweĐ des Werter­
mittlungsgrundstücks mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, weil deraPige Objekte übliche¥eise 
nicht zur Erzielung von EPrägen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennu<ung be­
stimmt sind. 
Das Sachwertveăahren basieP im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer Merkmale. Der Sachwert 
wird als Summe von BodenweP, Wert der baulichen Anlagen (Wert der Gebäude, der besonderen Be­
triebseinrichtungen und der baulichen Außenanlagen) und dem Wert der sonstigen Anlagen ermittelt. 
ZusäĮlich wird auch das Vergleichswertverfahren angewandt, da in den Grundstücksmarktdaten für den 
Landkreis Lüneburg Vergleichsfaktoren für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke ausgewiesen sind. Es 
handelt sich hierbei um eine Indirekte VergleichswePermittlung, da Vergleichsfaktoren und keine Kauf­
preise berücksichtigt werden. 

4.5.2 BodenweĢermittlung 

Aʸgemeines 

Nach der lmmobilienwePermittlungsverordnung (lmmoWertV) ist der Bodenwert in der Regel im Ver­
gleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 16  lmmoWertV) und § 40 lmmoWertV2021 .  
Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen können auch geeignete BodenrichtwePe bzw. durch die Gut­
achterausschüsse für GǄndstückswePe ermittelte durchschnittliche Kaufpreise zur BçenwePermittlung 
herangezogen werden (vgl. § 1 6  Abs. 1 Sa< 2 lmmoWePV) und § 40 lmmoWePV2021 .  

Standoˢspezifischer Bodenwert 

Im vorliegenden Fall erfolgt die Bewertung des Bodens auf der Grundlage von BodenrichtwePen. Gemäß 
Online-Präsentation der Gutachteāusschüsse für GrundstückswePe (GAG) in Niedersachsen, Bodenricht­
wePe, ist für die Lage des Wertermittlungsgrundstücks ein Bodenrichtwert für baureifes Land ausgewiesen. 
Der Bodenrichtwert für baureifes Land beträgt 200,00 ̧m2

, mit Stand (Bodenrichtwertstichtag) 
01.01.2025. 
Der Bodenrichtwert bzw. das Bodenrichtwertgrundstück für die BodenrichtweĖone in der Lage des WePer­
mittlungsgrundstücks ist vom Gutachterausschuss zum Bodenrichtwertstichtag 01 .01 .2025 wie folgt de­
finieP: 

200 B 
--------------

WA o I f700 

BodenrichtweP 
200 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche 
Entwicklungszustand 
B baureifes Land 
beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 
keine Angabe Baugrundstücke, bei denen für die vorhandenen Anlagen Erschließungsbeiträge i.S. des 

§ 1 27 Baugese<buch (BauGB) und Kostenerstattungsbeträge Ƣr Ausgleichsmaßnahmen 
nach §135 a BauGB nicht mehr erhoben werden 
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Art der baulichen Nutzung 
WA Allgemeines Wohngebiet 
Bauweise 
o offene Bauweise 
Maß der baulichen Nu4ung 
1 ein Vollgeschoss 
Angaben zum Grundstück 
f700 durchschnittliche Grundstücksfläche 700 m2 

GNR 012/06/2025 

Auf weitere Maße der baulichen Nu4ung wie Geschossflächenzahl (GFZ) ¬er Grundflächenzahl (GRZ) 
ist der BodenrichtweŃ nicht abgestellt. 
Entsprechend der Nu4ungs- und Entwicklungsmťlichkeiten des Wertermittlungsgrundstücks ist der Bo­
denwert aus dem Bodenrichtwe@ abzuleiten. Auf Besonderheiten des Wertermittlungsgrundstücks bzw. 
Abweichungen bezüglich des Bodenrichtwe@es wird im NachČlgenden eingegangen. 

GrundstückspezfÕscher Bodenwert 
Das WertermiŌlungsgrundstück liegt in der beschriebenen B¬enrichtwe@zone und stellt sich wie folgt dar 
bzw. ist wie folgt zu beschreiben: 

Entwicklungszustand: 
B baureifes Land 
beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 

erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei 
Ań der baulichen Nu4ung 
WA Allgemeines Wohngebiet 
Bauweise 
o o�ene Bauweise 
Maß der baulichen Nu4ung 
1 Geschosszahl (ein Vollgeschoss), Dachgeschoss ausgebaut, auch Spi4boden ausgebaut 
Angaben zum Grund-/Flurstück 
f1 .377 Grund-/Flurstücksfläche in Quadratmeter 

Der Bodenrichtwe@ von 200,00 Ūm2 für baureifes Land kann aus meiner Sicht grundsä4lich als Ausgangs­
wert zur Bodenwe@ermittlung des Wertermittlungsgrundstücks herangezogen werden, da sich das Werter­
mittlungsgrundstück in der Bodenrichtwe¯one befindet, insgesamt die Grundstücksentwicklungsstufe 
baureifes Land (ortsüblich erschlossenes Bauland) aufweist und vollständig im Innenÿreich von Deutsch 
Evern liegt. 
Das We@ermittlungsgrundstück ist gemäß § 34 Baugese4buch (BauGB), mit einem freistehenden Ein­
familienhaus (Geb. 1 ). einem Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und einem Doppelārport (Geb. 3) be­
baut. 
Die Erschließungssituation des We@ermittlungsgrundstücks (Versorgungsleitungen und Ab-/Schmutzwas­
serleitung sowie Erreichbarkeit von der öffentlichen Verkehrsfläche) ist üblich und entspricht der von 
anderen bebauten Grundstücken in der Lage bŘ. in der Straße Ginsteņeg. 

Somit sind die Nu4ung und die Erschließung des We@ermittlungsgrundstücks mit anderen in der Boden­
richtwe¯one liegenden Grundstücken vergleichbar. Der ausgewiesene Bodenrichtwert von 200,00 €/m2 

für baureifes Land kann deshalb grundsä4lich zur Bodenwertermittlung herangezogen werden. 
Der Bodenrichtwert von 200,00 €/m2 �r baureifes Land ist auf ein Richtwertgrundstück, durchschnittliche 
Grundstücksgröße/-ßäche, von 700 m2 abgestellt. Das Wertermittlungsgrundstück ist im Grundbuch von 
Deutsch Evem, Blatt 1286, Bestandsverzeichnis, mit einer Fläche von 1 .377 m2 angegeben. Bei einer 
Abweichung der Grundstücksĉäche von der durchschnittlichen GrundstücksĊäche ist der Bodenrichtwert 
mit Grundstücksflächen-Umrechnungskoe�izienten an die tatsächliche Grundstücksċäche anzupassen. 
Zur Flächenanpassung sind in der Online-Präsentation für Bodenwerte der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte in Niedersachsen eine Grundstücksflächen-Umrechnungsdatei (Umrechnungskoeffi­
zienten) angegeben, die zu berücksichtigen sind: 

23 K 37 / 24 Seite 17  von 35 

 





21407 Deutsch EveĆ, Ginsterweg 5 

Grundstücksfläche 1 .377 m2 (We�eƿittlungsgrundstück) 
Grundstücksfläche 700 m2 (Richtwertgrundstück) 
Der flächenangepasste Bodenrichtwert ist wie folgt zu ermitteln: 

Koeffizient {Werte)ittlungsgrundstück) 

0,962 
1 ,050 

GNR 012/06/2025 

Bodenrichtwert x = angepasster Bodenwert 
Koeffizient (Richtwertgrundstück) 

0,962 
200,00 €/m2 X ---

1 ,050 
= 183,24 €/m2 rd. 183,00 €Jm2 

Eine konjunkturelle Anpassung (Marktanpassung) des flächenangepassten Bodenrichtwe�s für baureifes 
Land ist erforderlich, da der Bodenrichtwert für die Lage des Werteƿittlungsgrundstücks in den le<ten 
Jahren, Bodenrichtwertstichtag 31.12.2015 zu Bodenrichtwertstichtag 01 .01.2025 von 1 20,00 €/m2 auf 
200,00 €/m2 gestiegen (Steigerung rd. 67,00 %) ist. Seit dem Bodenrichtwertstichtag 01.01 .2024 stagniert 
der BodenrichĬeĒ für baureifes Land bei 200,00 €/m2• Aufgrund der Nachfrage nach individuellen Wohn­
grundstücken in der Gemeinde Deutsch Evem und im näheren Umfeld der Hansestadt Lüneburg ist jedoch 
mit einem weiteren signi­kanten Anstieg des Bodenrichtwertes zu rechnen. Ein konjunktureller Zuschlag 
von rd. 3 % wird als marktgerecht eingeschä<t. 

flächenangepasster Bodenrichtwert, rd. 
konjunkturelle Anpassung rd. 3 % 
konjunkturell und flächenangepasster Bodenrichtwert 

1 83,00 €/m2 

+ 5 49 €/m2 

1 88,49 €/m2 rd. 188,00 €/m2 

Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum WePermittlungsstichtag, zusä¦liche konjunk­
turelle Anpassung bŴ. Marktanpassung des flächenangepassten Bodenrichtwertes aus den genannten 
Gründen, wird der Bodenwert zum Werterćittlungsstichtag 29. August 2025 wie folgt geschä¦t: 

WePečittlungsgrundstück, Flurstück 1 56/47 ca. 1 .377 m2 

baureifes Land ca. 1 .377 m2 x 1 88,00 €/m2 = 258.876,00 € 

Grundstücksfläche ca. 1 .377 m2 Bodenwert 258.876,00 € 

Anmerkung: Eventuelle nachträgliche, beitragspŕichtige Erschließungsabgaben und Abgaben nach 
dem Kommunalabgabengese< sind nicht berücksichtigt. 

Derzeit vorhandene unąŀer nachtŎgliche, �itragspĎichtige Erschließungsabgaben Œwie Aþa�n nach dem 
Kommunalabgabengesetz (äG) sind nicht berücksichtigt. Persönlicher Schuldner der Erschließungsbeiträge, Umle­
gungsausgleichsleistungen etc. ist und bleibt auch nach einer Veräußerung grundsätzlich die ërson, an den sich der 
Beitragsbescheid richtete (i.d.R. der Eigentümer zu diesem Zeitpunkt}. Bei Bestehen einer "öčentlichen Last" haftet 
jedoch zusäřlich das GrundstücīGrundüsĥ auch ohne diesbezügliche Sicherung im Grundbuch. Der jeweilige 
Eigentümer hat eňorderlichenfalls auch die Zwangsvollstreckung zu dulden, obŢhl eŇ šil er erst nach Entstehen der 
Beitragsschuld erworben hat, nicht persönlicher Schuldner ist. 
Es wird empfohlen, şr einer vermögensmäßigen Disposition sich zu diesen Angaben, von der jeweils zuständigen 
Stelle, schriđliche Bestätigungen einzuholen. 

Der ermittelte BodenweP von 258.876,00 € wird der weiteren WePermittlung zugrunde gelegt. 
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4.5.3 Sachwertermittlung 

Das Sachwe2modell der Wertermittlung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertve³ahren ist in den §§ 21 bis 2 3  lmmobilienwerter­
mittlungsverordnung (lmmoWeQV) bzw. in den §§ 35 bis 39 lmmoWeQV2021 gesetlich geɴgelt. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des BodenweQs und den Sachwerten der auf dem Grund­
stück vorhandenen nutbaren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. den Auswirkungen der zum Wert­
ermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwee der Gebäude und Außenanlagen i.d.R. im Vergleichswert­
ve³ahren (vgl. § 16 lmmoWertV) bzw. § 40 lmmoWeQV2021 grundsätlich so zu ermitteln, wie er sich er­
geben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Die Summe aus BodenweQ, SachweQ der Gebäude und Sachwert der Außenanlagen ergibt, ggf. nach der 
Berücksichtigung vorhandener und bei der BodenweQermittlung sowie bei der Ermittlung der (Zeit) WeQe 
der Gebäude und Außenanlagen noch nicht berücksichtigter besonderer objektspezifischer Grundstücks­
merkmale, den vorläufigen Sachwee (=SubstanʗeQ) des Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige SachweQ ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf 
dem öQlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Marktverhältnisse anzupassen. Zur Berück­
sichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- oder Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorzunehmen. Die 
"Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt miʇels des 
sog. Sachwertfaktors (vgl. § 14 Abs. 2 Ziffer 1 lmmoWertV) bzw. § 39 lmmoWertV2021 fühQ im Ergebnis 
zum marktkonformen Sachwert des Gɻndstücks. 

Erläuterungen der bei der Sachwe3berechnung verwendeten Begri�e 

NORMALHERSTELLUNGSKOSTEN 
Die Normalherstellungskosten werden nach den Ausführungen in der Sachwertrichtlinie (SW-RL) und § 36 
lmmoWertV2021 , in der Literatur und den Erfahrungen der Gutachter auf der Basis der Preisverhältnisse 
im Jahre 2010 angesett. 

BAU NEBENKOSTEN 
Zu den Normalherstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten; insbesondere Kosten für Planung, 
Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen. Die Baunebenkosten hängen vom Gesamt­
herstellungsweQ der baulichen Anlagen und damit von der Bauausführung und der Ausstattung der Ge­
bäude ab. Die Baunebenkosten sind in den Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010 ) bereits enthalten 
und sind deshalb nicht zusätlich zum Ansat zu bringen. 

GESAMTNUTZUNGSDAUER 
Die anzusetende Gesamtnutungsdauer (GND) ist eine Modellgröße. Die Anlage 3 der Richtlinie zur 
Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) sowie Anlage 1 lmmoWeQV2021 enthält hierzu 
Orientierungswerte, die die Gebäudeart berücksichtigen. Die Gesamtnutungsdauer ist die, bei ordnungs­
gemäßer Bewirtschaftung, übliche wirtschaftliche Nutungsdauer der baulichen Anlagen (vgl. Pkt. 4 .5.3, S. 
24). 

RESTNUTZUNGSDAUER 
Als Restnutungsdauer (RND) ist die Anzahl der Jahre anzuseten, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und BewiQschaȦung voraussichtlich noch wirtschaVlich genutt werden 
können. Bereits erfolgte Modernisierungen b=. unterstellte Modernisierungen erhöhen die Restnut­
zungsdauer (Ve�üngung des Gebäudes). Die Ansäte können der Berechnung der Restnu¸ungsdauer 
(vgl. Pkt. 4 .5.3, S. 24 ) entnommen werden. 
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WIRTSCHAFTLICHE RESTNUTZUNGSDAUER 
Die Restnu<ungsdauer (RND) wird grundsä<lich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Gesamtnut­
zungsdauer (GND) und dem Alter des Gebäudes am Wertermiīlungsstichtag ermittelt. Das Ergebnis ist 
daraufhin zu prüfen, ob es dem Zeitraum entspricht, in dem das Gebäude bei ordnungsgemäßer Bewirt­
schaftung voraussichtlich noch wirtschaŖlich genu¦t werden kann (wirtschaftliche Restnu¦ungsdauer), 
wobei die rechtliche Zulässigkeit der angese¦ten Nu<ung vorausgese¦t wird. Für Gebäude, die modern­
isiert wurden bzw. die Modernisierung unterstellt wird, kann von einer entsprechend längeren wirtschaft­
lichen (modifizierten) Restnutzungsdauer ausgegangen werden. Für die Ermittlung der wirtschaftlichen 
Restnutzungsdauer bei Wohngebäuden kann auf das in der Anlage 4 der Richtlinie zur Ermittlung des 
Sachwerts (Sachwertrichtlinie -SW-RL) sowie Anlage 2 lmmoWe�V2021 beschrie�ne Modell zurückge­
griffen werden, mit dem gegebenenfalls durchgeführte bzw. unterstellte ModeĐisierungen berücksichtigt 
werden. Instandse¦ungen oder ModeĈisierungen çer unterlassene Instandhaltungen çer andere Gege­
benheiten können die Restnu<ungsdauer verlängeĉ oder verkürzen. Eine unterlassene Instandhaltung 
wird in der Regel als Bauschaden berücksichtigt. In gravierenden Fällen verringe� sich die wirtschaftliche 
Restnu<ungsdauer. MçeĐisierungen sind beispielsweise Maßnahmen, die eine wesentliche VeĂes­
serung der Wohn- oder sonstigen Nu<ungsverhältnisse çer wesenħiche Einsparungen von Energie oder 
Wasser bewirken. Die längere oder verringe�e wi�schaŖliche Restnu<ungsdauer verände� nicht die 
Gesamtnu¦ungsdauer des Gebäudes (vgl. Pkt. 4.5.3, S. 24). 

TECHNISCHE WERTMINDERUNG 
Die technische Wertminderung ist die Minderung des Herstellungswe�s wegen Alters, Baumängel oder 
Bauschäden. 

a) Wegen Alters 
Die Alterswertminderung wird nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der sachverständig 
geschätzten Restnu<ungsdauer und der jeweils üblichen Lebensdauer ermittelt. Das gewählte Alters­
wertminderungsmodell ist in der Berechnung angegeben. 

b) ɚgen Baumängel und Bauschäden 
Sind in der Gebäudebeschreibung We�minderungen wegen Bauschäden und -mängel und/oder lnstand­
haltungsstau angese<t worden, so geschieht das, um eine Angleichung des WeŬes im altersgemäßen 
Normalzustand, unter Berücksichtigung der marktüblichen Akzeptanz, zu eČeichen. Dieser geschä<te Auf­
wand entspricht in der Regel dann nicht den zukünftig tatsächlich notwendigen Au´endungen. 
Das Einfamilienhaus (Geb. 1 )  wurde in den Jahren 2019 bis 2021 gemäß Auskunft des Grundstücksmit­
eigentümers umfassend modernisiert und befindet sich in einem guten baulichen Zustand. Die baulichen 
Zustände des Nebengebäudes mit Garage (Geb. 2) und des Doppelcarports (Geb. 3) sind befriedigend. 
Größere Bauschäden und -mängel wurden an den Gebäuden nicht festgestellt. 

SACHWERTFAKTOR {MARKTANPASSUNG) 
Zur Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt einschließlich der regionalen Baupreisver­
hältnisse ist der im Wesentlichen nur kostenorientie�e vorläufige Sachwert an die allgemeinen Wert­
verhältnisse auf dem örtlichen Grundstücksmarkt anzupassen. Hierzu ist der vorläufige Sachwert mit dem 
zutreffenden Sachwertfaktor zu multiplizieren, der aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu entspre­
chenden vorläufigen Sach̓rten ermittelt wird (§ 1 4  Absa< 2 Nummer 1 lmmoWertV) sowie §§ 21 und 39 
lmmoWertV2021. In Abhängigkeit von den maßgeblichen Verhältnissen am öŬlichen Grundstücksmarkt 
kann auch ein relativ hoher oder niedriger Sachwertfaktor sachgerecht sein. Kann vom Gutachteraus­
schuss kein zutreffender SachweŬfaktor zur Verfügung gestellt werden, können hilfsweise Sachwertfak­
toren aus vergleichbaren Gebieten herangezogen çer ausnahmsweise die Marktanpassung unter Berück­
sichtigung der regionalen Marktveąältnisse ğchverständig geschä¦t werden. Der Gutachterausschuss 
für Grundstückswe�e, hat für den Landkreis Lüneburg Sachwertfaktoren für Grundstücke mit Ein-/Zwei­
familienhausbebauung abgeleitet. 

BESONDERE OBJEKTSPEZIFISCHE GRUNDSTÜCKSMERKMALE 
Sonstige bisher noch nicht erfasste, den Verkehrswert beein°ussende Merkmale (insbesondere eine wirt­
schaftliche Überalterung, wirtschaftliche Wertminderungen, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 
nachträglich errichtete besondere Bau-/Gebäudeteile aber auch wohnungs- und mietrechtliche Bindungen 
oder andere Lasten und Verpflichtungen etc.) werden nach § 8 Absa< 2 lmmoWe�V sowie § 8 Absatz 3 
lmmoWertV2021 in geeigneter Weise durch einen Ab- bzw. Zuschlag berücksichtigt. 
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Ermi*lung der Gebäudewe)e 

1. Einɺmilienhaus (Geb. 1) 

• Bruttogrundfläche, Einfamilienhaus insgesamt
Einfamilienhaus {Keller-, Erd- und Dachgeschoss, Spiýbƌen)
(9,87 m x 8,99 m) x 3 = 266,19 m2 

9,87 m x 4,70 m = 46,39 m2 

Die Bruttogrundfläche wurde anhand der vorliegenden Grund­
risse berechnet. Diese Berechnungen sind nur als Grundlage 
dieser Wertermittlung ve¿endbar. 

• Normalherstellungskosten (NHK), .KostenkennweX"
im Basisjahr 2010 (incl. Baunebenkosten, BNK)

* NuLungsgruppe 1 - 3
Gebäudearten freistehende Ein- und Zweifamil ienhäuser,
Doppel- und Reihenendhäuser, Reihenmittelhäuser
Gebäudetyp 1 .01 freistehende Einfamilienhäuser,
Keller-, Erd- und Dachgeschoss voll ausgebaut
NHK (Gebäudetyp 1 .01 ) bei gewƍener Standardstufe rd. 3, 70

Hinweis: Es wird o.g. Gebäudeart bzw. Gebäudetyp als Grund­
lage der Sachwertermittlung herangezogen, da das Gebäude 
grundsäƸlich mit solchen Gebäuden vergleichbar ist. 

Die Normalherstellungskosten betragen für die Gebäudetypen 1 .0 1 :  

1 - 3 5:t- ,n• � �-. .;, +G@�

GNR 012/06/2025 

rd. 31 3,00 m2 

rd. 1 .047,00 Mm2 

K�w,-,
 
�. 

-�Ę-· �× ;I @ ��1� r,, 11 ,,�� 
� 

Fl,BMs@, �� lZ _I � O[ 

:,Ôą½Ïtt1�� 1 ' • ' 1 ? 1 4 � 1 ' ) • 
t��B? f9m,h�h•� • 01 f,i] rh �)5 ' �! , 	 ' 01 	S 0m $5 .Ð 1 E,O U� ' �� qA 1 �< 
-n�. � 1t-381 2 01 615 bf 7+� �S 1 1* 2 �  515 570 6S5 ´W �5 2� � 7'15 IA5 1 06 �""-- � 01 S� ,J 7:•' �' 1 !� \� 4� s-..) .,. 7� #., � � � �� ,r,, •)� 

2 einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17 % 
3 Korrekturfaktor für freistehende Zweifamilienhäuser 1 ,05 

Normalherstellungskosten, Kostenkennwerte, in Mm2 Bruttogrundfläche einschließlich Baunebenkosten 
und UmsaLsteuer. 
Die Einordnung der zutreffenden Normalherstellungskosten und der Standardstufe ist in vorgenannter 
Tabelle rot markieƨ. 
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Gebäudestandard nach Anlage 2 der Sachwesrichtlinie (SW-RL) 

Die Zuordnung in die zutreffende Standardstufe ist gelb markiert. 

S1111-0,Mo 
1 2 3 • 1 5 

Ş --- ʧ- ҧ-Ĕ Maӂ- -̢ĒÌ M˧ • ð. zӛ• ˦  ͡ëtattete Fˡ· 
é: FӅ11Slѯ. Pu�. -- z. 8. Ȥt̼  v ʠ L 8. Ð ɕ• Ҁlw. tlnt͎ , Vo,- ×n Ї ko�� ȡle-
V̔ung ɃI FӁ� -ksf-, ñ ͧn, Kˉ΢-. Ȟ- h̞ Ҥ (z 8 Na, č. ̀ §Üϫ, 
ýlїtt�, Ũuý- Td 9esϨ a  ́ȱ· ˴o�t̏ : ȗ sÖύtei,; WӶГ Erkͅ  ϖc.), SΠt˵ on-Fer· 
,ch1n×ln Ыef einfachen êlÚdTg: nicht Hligeϼ- Wӵv̖ ṅys- [nach Ô. 2Ę5) tдtetü, Natuѵteinfs  
Ɋotfѕatte: kÚn г Ŧ Wˎ  (vт tem Э Wϛ Ște aus Kuѓß•ēlo-

t̃lich nϋl,t zжtg̴  ca. 1¼ĵ (n  ̒ca 1¾) Ӟ. � 
Wϔ (vz Ô. 1ń) ȣfˣ: ȏ im 

ɯҢ 
Dach Oʹьј, Fì -̶ Ϛf̫ ͼ 8Mмt̬  Fˠ̵t-ѿĉn, ˸ Ͷe Tо ,̦ ΂Ζ 6Ў 

єatten/Wellplatton, keine ˄ Tyd ,ˁ 8'tu· ҂tʕ o Ūtonddhst˿ ne țӎ,g Uw. z. 8. a� ɾer oder 
a˶ ͭ ȋmӆg ϴ :҃ nicht ullgo- � Tн,̜ , ȝ- •ls ɤhtĺ˞O, Kě- Kuђ�, Ȋh˱nung, 

Ͻe CŗͻД (ʩ .ʁ ɵ u: strukttĜ In ȃtҳht́ , f˯̀  Ț, a,f. 
˾ 1Ņ F˥ ϥй Ð �. ɀí ҝ: ӝ ͦ ϒe Ddh· 

ɢL (Зh - ĚlЦ, ңft, sЩtˮ  ū-
ca 1¼5) L 8 M ·̇, W•Ϟ- ͫкѶκl,п, 

d ;̋ ş, R,Ϸ und F̍ lѴre aus 
O f˰durchѼhnl!UiÖe ɧm· Kupfer. DämҞng Im Pas-
� (nach ca. 2ę slv  ͅ

F t́͆  u: Ein͠asunv . Ċ,lÑ Zәl� (Ӕ z-rˀ  (Њh ɩf˃ ω ʀ ʹ f͏ Ҳt̞  F̆ -
 ulleturÝ Ȱzt"ļ �. 1½5); ȭtӹ mit nΒt �. 1¾), ɶ (ϵ ČͰ .̋ ˩• tϗ, �χ-

z,otͨ  ʡ etO; HaӍtɪ mrt zettͩ - � �. +  Ҍ ¦- und ʇ· 
(vХ ˽  19ł) Ľ ʢutz (ÑÉ ( .̩); Έwe TӺ- :̔ AuӮẗ  In 

ca. 1½5) ant- z. 8. m,t ɿltentolt. hthwMlgf Materialien 
˲ E϶schŔ 

IЖ F-w ,˓ Ûfʾ  Ѐ tѧ Ʌ ЕÕt ү tИwμ ʃhұ WĻà• ëtalt͒  wċure 
und ·tilrf PӕӜe, ͓ e̔ wӳ, rΓt tѨ ., ,ʭ Ausl� bzw W  ̯(�). (z. 8 ɰ ,̪ � 

ɋlka�tѰ FɨlTgҋO· WӴ In ɔ- Ʉt Ȑt̻ al g̨ulte ɚ"Ý, ɻ s t͔e Ю �  
rÞ. gâҰ, mit ψ̫· (L 8. ȯzstϡϠe Ϲt S�rukboВ: t-. ȢҫѬ, W ;̝ VortӲ  ̰
Õen ŧchlägen ohЏ Giīkar1on), GϤ: ҈hw�e Tilron. �!ɳө sҮukfutler1o ʏt͇  � ɛtall). Ak�tik· 
λhtunên ώe TOron, StaͿzarͲ љ�, Ȃand�hu�v ·̨ 

;̉ Ѫ ˨  
T-e 

Ȍ· ȳ˷f ohБ Ȳlk̽  ̷Ϻt FOI· ʂfц• uK - 'ȍ ffllt ͣ ė� mtt ͳ ʉ
koКtruktix FOϝL, SэlΔ W͉h• u,g, τ; Sҡl- ck� ѱ Tntt· uK ɗ· ʈw t̡e, ɥ- -tː . ͱ, Ȏf-
und Tѭ ΀lzlr_, In ̟nf˂  Art Я ȫtΆ In ein· ҁhUU ©. 8 ʸhwϟ· ̈g ¥f- ӓ ¤z. 

und Auslɦrung: kein Tntt· ldh  ͑M uK Ausfuhnď,g ϸ Esҭich): ger˅ au- ""* gow̿e TѮ MetalQ; ˼̠ te Stahl�tx-, 
l҄tsc·tz fϐ T,_ aus S-on a� Stmϊty а Sť l. M̗ ô  Ȫl̈́ tr̓ -

v ɸ. Ȭt͂ , ȩ 1n ѐ 
 -
T nttѾ ˳M undAusφ ͮ Ƞ 

Fӏ  ˬ еА ȁ ʚ. T с·, l.ˏ · ς• T ̈́ ·, ξ· Naʪlιll̸ . FßtΕю• ҵɇ PÓkett, 
Јt• Td ɭC-8ĸn ̒nla- Љt- uK ɮC-θ *· Ɍt, Ҝw͍é ș. huhwMΗ Natt.ntÛіat· 
eher Art und Ausführuq serer M und Ausführung, T͋o�l̂ . huhw�tige ton, hthwertige Ȗz• 

Ȝ. KTststЧtt� MaҊ aur ge- ˭n auf tͥУ Un-
ŏ* Untàkлό tϙҬĎ 

ɹrfϦ• •nlachm šd mrt Stand- 1 Ţ ϳ WC, Ȓ б 1 ţ Ѳ WC, ȓ up 1 -2 ȅ m,t Uw È -- ͵Θ. ΁-
t̮Ӊn WC, fЙҠtĪ aӊ Pu�, ť; ̤  ʿ Ť ,̠ ȥ&-ʣ; Ŗ˟, Ҩ Š �Ëe Ȇ. Ght&-WC: 

ɫ r̃lch, elnldhe Wˑd• u: ŮUë, WÒd• � ŭϏn, Unnal. Gasl&-WC. ˺- ÍΙ Wand- und 
PɁC·Ȁ�lҦ t̐ fwol̓  êfliât Л ge«l͐ t ͯ ȑ�he; WaK• und lЬttÞ (o˻ӱ• 

ŬffÊ, Jew  ̛In é- tѷktӌ, ȕtnĐз· u: Flϑ• 
hШɬttAt h̾ ) 

ȮauL EΛẕ le, �ϩ- Fҩ· ɣ ʦ΃, ϓtÇ tͬoӃ1• FӐ�. ʅ ·̊ Ϣу fur WϘ
Ө f̣Ñ WÓϾuҴzuL, F̲ - р ʥ  ɂф �r W-• -� up HÜ-

̥  ̭ȟw˒• NÉҪёtu,- в чeӄur, ӧѺ�ϧ uL, ũΡftwх, 
t;, NʼCstѳmsяi- �� KamЌl�s VϜ, ȴ·Sys· 
eͽr·. Fӑ˹enhˊtung и, autw  ̀ zuѻҶli-
(ϕz � 19Ń) he KaϻЋ 

ʆʁΚ Mhr � Stecσdш, Ӛ  ͤSt̙ . ɼ- z͌  ͪ ŝ Ò ѩ�ѫ StЪ̅s  ̺u: ʝ uЍ Ӧtraü Ŝm· 
t̚  ɺlt• ο ʄ, t̕  Ӈ S  ̄ St̘  ̆π ɖta�• ʘ .҇ ïe ,̟ ӥetr̩  LӀtӈ mu 
Ausslalҟ k̑ n F̝ҥsқФn�hu�- ҷ, ʙk (ɻ  υρ, dez t̹ṟ  Wlnnetщ, ɍla· 

schalt͈  (A-ɽt̓ ). Lei- ca. 1� mit Unteŕá1̧ • lӋtuq Iʐt WϪѽhor, go, Ȅyst̳  
tungen tetϬ auf Putz lur und Kϣlcháungen ϿÆe ɓN• u: F͊

Ŏchkl҉e 

wa¬ 
23 

15 

I I  

1 1  

1 1  

5 

9 

9 

6 

Die Beschreibung des Gebäudestandards entspricht dem beim Ortstermin vorgefundenen Standard, ist 
beispielhaft und dient der Orientierung. Erfolgte Modernisierungen, keine weiteren Modernisierungen 
unterstellt (vgl. Punkterastertabelle Modernisierungselemente, S. 24 ), sind in der Zuordnung der Stan­
dardstufen berücksichtigt. Die Beschreibung kann nicht alle in der Praxis auftretenden Standardmerkmale 
aufführen. Merkmale, die die Tabelle nicht beschreibt, sind zusäűlich sachverständig zu berücksichtigen. 
Es müssen nicht alle aufgefühđen Merkmale zutre«en. Die in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen 
beziehen sich auf die im jeweiligen Zeitraum gültigen Wärmeschuűanforderungen. In Bezug auf das kon­
krete Wertermittlungsobjekt ist zu prüfen, ob von diesen Wärmeschuűanforderungen abgewichen wird. Die 
Beschreibung der Gebäudestandards basiert auf dem Bezugsjahr der NHK (Jahr 2010). 
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Ermittlung und Berechnung (gewogener) Kostenkennwert 
Es wird die objektbezogene Beschreibung der Gebäudestandards herangezogen. Das zu bewertende Ob­
jekt wird für jedes Standardmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro 
Merkmal muss die Summe 1 ergeben. Kostenkennwert �r den Gebäudetyp 1 .01 .  

Standardstufen Wägungsanteil 
1 2 3 4 5 

% € 
Außenwände 1 23 231,15 €/m2/BGF 
Dächer 0,5 0,5 15 1 38,00 €/m2/BGF 
Außentüren und Fenster 1 11 110,55 _m2/BGF 
Innenwände und -türen 0,8 0,2 11 84,74 _m2/BGF 
Deckenkonstruktion und Treppen 1 1 1  91 ,85 €/m2/BGF 
Fußböden 0,8 0,2 5 43,45 €/m2/BGF 
Sanitäreinrichtungen 0,6 0,4 9 99,63 _m2/BGF 
Heizung 0,2 0,6 0,2 9 91,98 _m2/BGF 
Sonstige technische Ausstattungen 1 6 60,30 €/m2/BGF 

Kostenwerte in €/m2 BGF 655 725 835 1.005 1.260 951,65 €/m2/BGF 

Bezüglich des ausgebauten SpiLbodens, der aufgrund des großen Zwerchhauses nach Wohnflächenver­
ordnung (WoFIV) vollwertiger Wohnraum ist, wird der abgeleitete Kostenkennwert mit einem Zuschlag 
angepasst. Der Zuschlag wird mit rd. 10 % als sachgemäß eingeschäLt. 

951 ,65 €/m2/BGF x 1 ,  1 0  = 1 .046,82 ũm2/BGF 
angepasster gewogener Kostenweþ 

E rmittlung und Berechnung (gewogene) Standardstufe 

1.047,00 €/m2/BGF 

Es wird die objektbezogene Beschreibung der Gebäudestandards herangezogen. Das zu bewertende 
Objekt wird für jedes Standardmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro 
Merkmal muss die Summe 1 ergeben. Standardstufe für den Gebäudetyp 1 .0 1 .  

Außenwände 
Dächer 
Außentüren und Fenster 
Innenwände und -türen 
Deckenkonstruktion und Treppen 
Fußböden 
Sanitäreinrichtungen 
Heizung 
Sonstige technische Ausstattungen 

gewogene Standardstufe 
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1 
Standardstufen 
2 3 4 

1 
0,5 0,5 

1 
0,8 0,2 
1 

0,8 0,2 
0,6 

0,2 0,6 
1 

Wägungsanteil 
5 

% % 
23 0,920 
15 0,525 
1 1  0,440 
11 0,352 
1 1  0,330 
5 0,160 

0,4 9 0,396 
0,2 9 0,360 

6 0,240 

3,72 
3,70 
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Gesamtnutzungsdauer 
Die üblichen Gesamtnu}ungsdauern für Ein-, Zweifamilienhäuser, Doppelhaushälften u. Reihenhäuser 
betragen entsprechend der Standardstufen: 
Standardstufe 1 60 Jahre 
Standardstufe 2 65 Jahre 
Standardstufe 3 70 Jahre 
Standardstufe 4 75 Jahre 
Standardstufe 5 80 Jahre 
Bei einer gewogenen Standardstufe 3, 70 des Wertermittlungsobjekts beträgt die gewogene Gesamtnut­
zungsdauer 73,50 Jahre. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Landkreis Lüneburg hat 
für individuelle Wohngebäude eine einheitliche Gesamtnu}ungsdauer von 70 Jahren festgese}t. Die 
Sachweqermittlung wird nach dem Sachweqmcell des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 
Landkreis Lüneburg mit Gesamtnu}ungsdauer 70 Jahre durchgeIhrt. Es ist deshalb eine Gesamtnut­
zungsdauer von 70 Jahren anzuse}en. 

Restnutzungsdauer 
Zur Schä}ung der wirtschaftlichen Restnu}ungsdauer eines Gebäudes, das modernisiep wurde, ist in der 
Sachwertrichtlinie (SW-RL), Anlage 4, b�. in der lmmoWertV21 ,  Anlage 2, ein Modell zur Ableitung der 
wiqschaHlichen Restnu}ungsdauer aufgeführt. Gemäß AuskunG des Grundstücksmiteigentümers wurde 
das Einfamilienhaus in den Jahren 2019 bis 2021 umfassend modeoisies. Bei umfassend mceoisierten 
Gebäuden und besonderen energetischen baulichen Maßnahmen ist das Gebäude dann fiktiv erheblich 
ve�üngt und die wirtschaHliche Restnu}ungsdauer dann signifikant venängert. Zur Schätzung der wirt­
schaGlichen Restnu}ungsdauer sind dem Wertermittlungsobjekt rd. 19,00 Punkte zugeordnet. Weitere 
Modernisierungen werden nicht unterstellt. 

Mode3isierungselemente; typische Fälle Punkte Punkte 
max. tats 

Dache]eueruČ inkl. VeĘesserung der Wärmìämmung im Dach 4,0 4,00 
bzw. Dämmuna der oßrsten Ges|ossdëke 
Mode3isieruna der Fenster u. Auįntüren 2 0  2,� 
Mode3isieruna der Leitunassvsteme (Strom Gas, Wasser Abwas�r) 2 0  1 ¹ 
Mode3isieruna der Heizuna�nlaae 2 0  2,00 
Wärmedämmung der Außenwände/Restaurieruna der Fas�de 1> 4,0 4,00 
Mode3isierung von Bäde]³C's 2 0  2,00 
Mode3isieruna des InnenausÞus (z.B. Decken Fußbİen TrenÇn) 2 0  2,00 
wesentli|e ÄnderunaNeęsseruna der Gruċrissaestaltuna 2,0 1,50 
GesamtounkĠahl 19,� 
(M�e3isierungsstandard) umfas�nd m�e3isiert 

1 > Diese Anforderung ist auch bauhistorisch gegeàn. 
Bei einer Gebäudegesamtnu}ungsdauer von rd. 70 Jahren, einem Gebäudealter von 64 Jahren (2025 -
1 961 )  und einer umfassenden Modernisierung ist in der Anlage 4 der Sachwertrichtlinie (SW-RL) und 
Anlage 2 der lmmobilienwerermittlungsverordnung (lmmoWertV21 )  eine modifizierte (witschaftliche) Ge­
bäuderestnu}ungsdauer von 49,50 Jahren angegeben. Es wird eine wipschaftliche Gebäuderestnu}ungs­
dauer von rd. 50 Jahren angese}t. 

Bestimmung des fiktiven, we�relevanten Baujahres 
Aus der Gesamtnu}ungsdauer und der abgeleiteten wipschaftlichen Restnu}ungsdauer unter Berück­
sichtigung der Kernsanierung lässt sich das fiktive, werrelevante Baujahr des Gebäudes errechnen. 
Stichtag/Monat August 2025 2025 Stichtag/Jahr 2025 
Baujahr ca. 1 961 1961 Restnutzungsdauer + 50 Jahre 
Alter 64 Jahre wirtschaGlich nu}bar 2075 

Gesamtnu~ungsdauer 
Alter 
rechnerische Restnu�ungsdauer 
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70 Jahre 
64 Jahre 

6 Jahre 

Gesamtnu}ungsdauer - 70 Jahre 
fiktives/weqrelevantes 
Baujahr 2005 
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1. Einfamilienhaus (Geb. 1), differenzierte Sachwertermittlung 
Gebäudebezeichnung 
Berechnungsbasis 
Bruttogrundfläche (BGF), KG, EG und DG ausgebaut (1 ) 
Baupreisindex (BPI) I I I .  Quartal 20 25 (2010 = 100 ) (2) 
Normalherstellungskosten (einschl. Baunebenkosten, BNK) 
Normalherstellungskosten (NHK) im Basisjahr 2010 
NHK am WeQermittlungsstichtag 
(1 .0 47 ,00 €/ m2 X 1 89,6 / 100 ) 
Herstellungskosten der baulichen Anlagen {einschl. BNK) 
Einfamilienhaus, KG, EG und DG sowie SB ausgebaut 
(BGF x NHK am Wertermittlungsstichtag) 
Herstellungskosten nicht in den NHK erfasster Bauteile 
(einschl. BNK) 
Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
(einschl. BNK) 
Alterswertminderung 
Modell 
Gesamtnuʋungsdauer (GND) 
Restnutzungsdauer (RND) 
fiktives, durchschnittliches Alter 
prozentuale Alterswertmindeɼng (100 % : 70 ) x 20 
(621 .30 5,00 € -177 .506,84 €) 
altersweégeminderte Herstellungskosten 
der baulichen Anlagen Einfamilienhaus 
zuzüglich Zeitwert besondere Einrichtungen 
Einbauküche (vgl. Pkt. 4.3.1 ,  S. 11 ) 

zuzüglich Zeitwert besondere Bauteile 
Freisií-/ Hauseingangsüberdachung ca. 24,50 m2 (3) 
überdachte Kelleraußentreppe, 11 Stufen mit gemauerter 
Wange, Überdachung rd. 6,00 m2 (4) 
Die Solarthermieanlage ist kein besonderes Bauteil, da diese 
bei den Normalherstellungskosten, Baugruppe Heizung, be­
rücksichtigt ist (vgl. S. 22). 

Zeitwert Einfamilienhaus 

= 

+ 

= 

X 

= 

+ 

+ 

+ 
+ 

= 

GNR 012/06/2025 

Einfamilienhaus 

31 3,00 m2 

1 89,6 

1 .0 47 ,00 €/ m2 BGF 
1 .985,00 €/ m2 BGF 

621 .30 5,00 € 

0 ,00 € 

621 .30 5,00 € 

linear 
70 Jahre 
50 Jahre 
20 Jahre 
28,57 % 

443.798,16 € 

1 5.000 ,00 € 

3.300 ,00 € 

3.900 ,00 € 
0 ,00 € 

465.998, 16 € 
(1)  Bruttogrund�äche (BGF) des Einfamilienhauses insgesamt ~ 313 m2 
Die Ermittlung der Bruttogrundfläche (BGF) beruht auf den bemaßten Grundrissen des Einfamilienhauses 
aus der Bauakte. Diese Berechnungen weichen tlw. von den diesbezüglichen Vorschriȧen (DIN 277 / 87 )  
ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

(2) Baupreisindex 
Baupreisindex für Wohngebäude von 170 ,7 (Basis 201 5  = 100 ) *bezogen auf III. Quartal 20 25 
• Statistisches Bundesamt (Destatis), Preisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude 
(Bauleistungen am Bauwerk, einschließlich Umsaísteuer) 
Die Normalherstellungskosten (NHK) sind auf das Basisjahr 2010 abgestellt. Der neue Index, Basisjahr 
201 5, ist auf das alte Basisjahr 2010 umzubasieren. Die Umbasierung wird mit dem PropoQionalitätsfaktor 
1 ,111 vorgenommen. 
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Baupreisindex 2015 und Basisjahr 2010 = 111, 1 : 100 = 1, 111 (Proportionalitätsfaktor) 
Baupreisindex Basisjahr 2015, III. Quartal 2025 umbasiert = 170,7 x 1, 111 = 189,64 rd. 189,6 
Die auf den Werter�ittlungsstichtag 29.08.2025 umgerechneten Normalherstellungskosten betragen so­
mit: 
(1.047,00 €/m2/BGF x 189,6) / 100 = 1.985, 11 €/m2/BGF rd. 1· .985,00 əm2/BGF 

(3) Zeitweȱ Überdachung Freisiŧ/Hauseingang 
Die Überdachung ist über der straßenseitigen Hauseingangstür und Eingangspodest mit Stufen errichtet. 
Die überdachte Fläche ist ca. 24,50 m2 (7,00 m x 3,50 m) groß. Die Überdachung, ein an die nördliche 
Außenwand angeschlagenes Pultdach ist e ine Holzkonstruktion, die mit Wellplatten eingedeckt ist. Die 
Normalherstellungskosten solcher Leichtkonstruktionen liegen zwischen 85,00 €lm2 bis 120,00 €lm2 (Preis­
stand 2010). Für die Überdachung werden rd. 100,00 Âm2 als ma rktgerecht eingeschävt. Unter Berück­
sichtigung des Baupreisindex von 189,6 betragen die angepassten Normalherstellungskosten: 
(100,00 €/m2 x 189,6) / 100 = 189,60 €/m2 ~ 1 90,00 €/m2 

Die Herstellungskosten der Überdachung betra gen: 
24,50 m2 x 1 90,00 €lm2 = 4.655,00 € 
D ie Herstellungskosten der Überdachung sind wie die Herstellungskosten des Einfamilienhauses um 28,57 
% wegen Alters zu mindeÞ. Es ist die gleiche prozentuale Alterswe�minderung von 28,57 % anzuse­en, 
da die Überdachung quasi ein Teil des Einfamilienhauses ist und das Schicksal des Wohngebäudes, die 
wirtschaftliche Restnuvungsdauer, teilt. 
4.655,00 € - 28,57 % = 4.655,00 € - 1 .329,93 € = 3.325,07 € ~ 3.300,00 € 
Der alterswertgemindese Zei¬ert der Überdachung beträgt ~ 3.300,00 € und wird bei den besonderen 
Bauteilen des Einfamilienhauses berücksichtigt. 

(4) Zeitwert Kelleraußentreppe 
Die Kelleraußentreppe ist eine Betontreppe mit gemauerter Wange (Klinkersichtmauerwerk). 
D ie Normalherstellungskosten fü r massive Kelleraußentreppen betragen 220,00 €lm bis 340,00 €/m 
laufende Stufenlänge, Preisstand 2010. Normalherstellungskosten von ň. 220,00 €/m2 werden als sach­
gemäß eingeschä±t. D ie Normalherstellungskosten sind mit dem Baupreisindex von 189,6 auf den Wert­
ermittlungsstichtag 29. August 2025 umzurechnen. 
220,00 €/m x 189,6 / 100 = 417,12 €/m ~ 415,00 €/m 
Die Kelleraußentreppe ist ca. 0,95 m breit und verfügt über 11 Stufen. Die Normalherstellungskosten mit 
den laufenden Metern Stufenlänge von rd. 10,50 m (0,95 m x 11) multipliziert, ergibt Herstellungskosten 
von: 
4 1 5,00 €/m x 10,50 m = 4.357,50 € 
Die Kelleraußentreppe ist überdacht. Die überdachte Fläche ist ca. 6,00 m2 (4,00 m x 1,40 m) groß. Die 
Überdachung ist eine Holzkonstruktion, die noch nicht eingedeckt ist. Es werden für die Überdachung Nor­
malherstellungskosten von rd. 100,00 €lm2, wie bei der Freisi±-/Hauseingangsüberdachung angesetzt. Die 
Normalherstellungskosten sind mit dem Baupreisindex anzupassen. 
(100,00 €/m2 x 189,6) / 100 = 189,60 €lm2 ~ 190,00 €lm2 

Die Herstellungskosten der Überdachung betragen: 
6,00 m2 x 190,00 €lm2 = 1.140,00 € 
Die Herstellungskosten Kelleraußentreppe mit Überdachung betragen: 
Herstellungskosten Kelleraußentreppe 4.357,50 € 
Herstellungskosten Überdachung + 1.140.00 € 
Herstellungskosten insgesamt 5.497 ,50 € 
Die Herstellungskosten der Kelleraußentreppe mit Überdachung sind ebenfalls um 28,57 % wegen Alters 
zu minde�. 
5.497,50 € - 28,57 % = 5.497,50 € - 1.570,64 € = 3.926,86 € ~ 3.900,00 € 
Der altersweÊgeminderte Zeitwert der Kelleraußentreppe mit Überdachung wird mit ~ 3.900,00 € an gesetzt 
und bei den besonderen Bauteilen des Einfamilienhauses berücksichtigt. 
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2. Nebengebäude mit Garage (Geb. 2), di�erenzierte Sachwertermi/lung 
Östlich des Einfamilienhauses (Geb. 1 )  ist als Grenzbebauung des südlichen NachbaŁlurstücks 156/46 ein 
massives Nebengebäude mit Garage errichtet, dessen Bauausführung mit der des Einfamilienhauses 
vergleichbar ist (Massivbau mit Satteldach und Dachziegeleindeckung}. Der Zeitwert des Nebengebäudes 
wird auf der Grundlage der Nonnalherstellungskosten von Garagen ennittelt, da die Garage der marktwert­
bestimmende Gebäudeteil ist. Der Gebäudestandard des Nebengebäudes mit Garage liegt zwischen den 
Standardstufen 4 (massive Garagen) und 5 (individuelle Garagen in Massivbauweise), Normalherstellungs­
kosten 485,00 »m2 Bruttogrundfläche (BGF) und 780,00 ūm2 BGF. Der gewogene Kostenkennwert für 
das Nebengebäude mit Garage wird auf rd. 485,00 »m2 BGF geschäLt. Neben der Garage befinden sich 
zwei Abstell-/Lagerräume in dem Gebäude. 

14  Garaqen1 

Standardstufen 
3 4 5 

14.1 Einzelgaragen{ Mehrfachgaragen • 245 485 780 

14.2 Hochgaragen 4� 655 780 

14.3 Tiefgaragen 5� 715 850 

14.4 Nutzfah)euggaragen 530 680 810 
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Die Bruttogrundfläche, ohne Dachgeschoss, 
des Nebengebäudes mit Garage beträgt rd. 48,00 m2 

(5,60 m x 8,50 m) 
Die Gesamtnuōungsdauer des Nebengebäudes mit Garage wird der des Einfamilienhauses 
gleichgeseLt, da Einfamilienhaus und Nebengebäude mit Garage eine wirtschaftliche Einheit 
bilden, die Gebäude zur gleichen Zeit errichtet wurden und die Bauausführungen vergleichbar sind. 
Ein Nebengebäude mit Garage weist die gleiche wirtschaftl iche RestnuLungsdauer wie das Haupt­
gebäude, hier Einfamilienhaus, auf, da üblicheŇeise die Nebengebäude mit dem Hauptgebäude 
untergehen. Die GesamtnuLungsdauer beträgt rd. 70 Jahre und die wiŅschačliche RestnuŎungs­
dauer rd. 50 Jahre. 
Der gewogene Kostenkennwert ist mit dem aktuellen Baupreisindex von 1 ,896 (11 1 .  Quartal 
2025, Basis 2010 = 100) auf den Baupreis je Quadratmeter Bruttogrundfläche umzurechnen. 
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4 85,00 €/ m2 BGF x 1 ,896 = 
die Herstellungskosten des Nebengebäudes mit Garage betragen 
(4 8,00 m2 x 92 0,00 €/ m2 BGF) 
die lineare Alterswertminderung beträgt 2 8,57 % 
alterswertgeminderte Herstellungskosten Garage 

3. DoppelcarpoȲ (Geb. 3), pauschalierte Sachwertermittlung 

GNR 012/06/2025 

rd. 92 0,00 €/ m2 BGF 
44 .160,00 € 

12 .616.51 € 
31 .54 3,49 € 

rd. 31 .500,00 € 

Südwestlich des Einfamilienhauses (Geb. 1 )  ist als Grenzbebauung zur öffentlichen Verkehrsfläche 
Ginsterweg, ein Doppelcarport errichtet. Der Zeitwert des Doppelcarpoés wird auf der Grundlage der 
Normalherstellungskosten von Carports ermittelt. In der Fachliteratur sind Normalherstellungskosten für 
Carports mit 190,00 €/ m2 BGF aufgeführt. Die lichte Höhe des CaɷoQs ist höher als bei üblichen Carports, 
da in dem Carport auch ein Wohnmobil eingestellt weɳen kann. Die Normalherstellungskosten werden 
wegen der besonderen Bauweise mit rd. 2 00,00 €/ m2 BGF angese|t. 

Die Bruttogrundfläche des Doppelcarpo´s beträgt rd. 4 8,00 m2 
(6,00 m x 8,00 m) 
Die Gesamtnutzungsdauer des Doppelcarports wird der des Einfamilienhauses gleichgese|t, da 
Einfamilienhaus und Doppelcarport eine wirtschaftliche Einheit bilden. 
Der DoppelUrport weist die gleiche wirtschaVliche Restnutzungsdauer wie das Hauptgebäude, 
hier Einfamilienhaus, auf, da üblicheʀeise die Nebengebäude mit dem Hauptgebäude unter­
gehen. Die Gesamtnu|ungsdauer beträgt rd. 7 0  Jahre und die wirtschaftliche Restnutzungs­
dauer rd. 50 Jahre. 
Der gewogene Kostenkennwert ist mit dem aktuellen Baupreisindex von 1 ,896 (III. Quaeal 

2 02 5, Basis 2 01 0  = 1 00) auf den Baupreis je Quadratmeter Bruttogrund�äche umzurechnen. 
2 00,00 €/ m2 BGF x 1 ,896 = rd. 380,00 €/ m2 BGF 
die Herstellungskosten des Doppelcarports betragen 1 8.24 0,00 € 
(4 8,00 m2 x 380,00 €/ m2 BGF) 
die lineare Alterswertminderung beträgt 2 8,57 % 
alterswertgeminderte Herstellungskosten DoppelUrport 
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5.2 11 17 € 
1 3.02 8,83 € 

rd. 13.000,00 € 
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Sachwert 
Zeitwert Einfamilienhaus1> (Geb. 1 )  
Zeitwert Nebengebäude mit Garage2> (Geb. 2 )  
Zeitwert Doppelcarport2> (Geb. 3) 
Zeitwert sonstige Anlagen (Außenanlagen3>) 
zuzüglich Bodenwert insgesamt4> (vgl. Pkt. 4 .5.2 , S. 18) 
vorläufiger Sachwert Grundstück 
Marktanpassung/Sachwertfaktor5> 
marktangepasster vorläufiger Sachwert Gɽndstück 
(vorläufiger SachweQ x Sachwertfaktor) 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Wertminderungen wegen Schäden/ Mängel, lnstandhaltungsstau 
Einfamilienhaus (Geb. 1 )  
Nebengebäude mit Garage (Geb. 2 )  
DoppelcarpoQ (Geb. 3) 
wirtschaftliche Wertminderungen 
Einfamilienhaus (Geb. 1 )  
Nebengebäude mit Garage (Geb. 2 )  
Doppelcarport (Geb. 3) 

marktangepasster Sachwert Grundstück 

1 1 GebäudezeitweĘ 
Für das Einfamilienhaus wird der berechnete Zeitwert angese|t. 
21 GebäudezeitweĘ 

+ 
+ 
+ 
+ 
= 
X 

= 

= 

Für das Nebengebäude mit Garage wird der berechnete Zeitwert angese|t. 
21 Gebäudezeitwert 
Für den Doppelcarport wird der berechnete Zeitwert angese¹t. 
31 ZeitweĘ sonstige Anlagen (Außenanlagen) 

GNR 012/06/2025 

4 65.998,1 6  € 
31.500,00 € 
1 3.000,00 € 
12 .800,00 € 

2 58.87 6,00 € 
7 82 .174 ,16 € 

0,80 

62 5.7 39,33 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

62 5.7 39,33 € 
625.500,00 € 

Im Sachwertmodell des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Lüneburg werden übliche Außenan­
lagen mit einem pauschalen prozentualen Wertansa| von 2 ,00 % bis 5,00 % des SachweQs (Zeitwerts) 
der baulichen Anlagen (Gebäude) zuzüglich pauschaler Hausanschlussgebühren berücksichtigt. Unter Be­
rücksichtigung des Umfangs, der Qualität und des Zustands der Außenanlagen wird ȩr die Außenanlagen 
ein Zeitwert, prozentualer Wert von den GebäudeweQen, von rd. 2 ,50 % angese|t. 
Der Zeitwert der Außenanlagen beträgt bei einem Sachwert (Zeitwert) der Gebäude von 51 0.4 98,1 6 €: 
51 0.4 98, 1 6  € x 2 ,50 % = 12 .7 62 .4 5 € rd. 12 .800,00 € 

41 BodenweÇ 
Es ist der BodenweQ des Grundstücks mit der Entwicklungsstufe baureifes Land, angese|t (vgl. Boden­
wertermittlung Seite 1 6  -1 8). 
51 Marktanpassung (SachweÈaktor) 
Der SachweQfaktor, Marktanpassungsfaktor, dient zur Anpassung des vorläufigen Sachwertes an den 
Grundstücksmarkt, da das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis, vorläufiger SachweQ, meist nicht 
dem für solche Objekte gezahlten Marktpreis entspricht. Deshalb wird der vorläufige Sachwert mittels Sach­
weQfaktoren an den Markt angepasst. 
Von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte in Niedersachsen wurden für den Landkreis Lüne­
burg Sachwertfaktoren für Grundstücke mit individueller Wohnbebauung, freistehende Ein- und Zweifami­
lienhäuser, abgeleitet und in den aktuellen Grundstücksmarktdaten 2 02 5  veröffentlicht. Diese Sachwert­
faktoren werden herangezogen. 
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Die Sachwertfaktoren können auch deshalb angewandt werden, da die Berechnung des vorläufigen Sach­
werts dem Modell zur Berechnung der vorläufigen Sachwerte des Gutachterausschusses entspricht. Das 
Modell zur Berechnung des vorläufigen Sachwerts basiert auf der Gebäude-Bruttogrundfläche, den 
Normalherstellungskosten/Kostenkennwert 201 0 (NHK 2010) incl. Baunebenkosten (BNK), dem Bau­
preisindex (Deutschland insgesamt 2010 = 100), der Gebäude-Gesamtnu@ungsdauer 70 Jahre, der Rest­
nutzungsdauer als Unterschiedsbetrag zwischen Gebäude-Gesamtnu@ungsdauer und Gebäudealter ggf. 
unter Berücksichtigung von Modernisierungsmaßnahmen, der linearen Alterswertminderung, dem pau­
schalierten Ansa@ für Außenanlagen von 2,00 % bis 5,00 % der Sachwerte der Gebäude und dem Boden­
wert (Bodenrichtwert mal Gondstücksfläche). 
Der Sachwertfaktor für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke wird im Landkreis Lüneburg entscheidend 
vom berechneten vorläufigen Sachwe8 unter Be�cksichtigung der Entfernung vom Zentom (Marktpla@) 
von Lüneburg, dem Lagewe¶ (B{enrichtwe�), der Gebäude-Restnu�ungsdauer, der Gebäude-Standard­
stufe, der Wohnfläche, der Grundstücksfläche, der Gebäudeart, der Gebäudekonstruktion, und dem Ener­
giebedarf sowie ob ein Erbbaurecht besteht, bestimmt. Bei den nachfolgenden Objektmerkmalen 

vorläufiger Sachwert Grundstück 
Entfernung Grundstück zum Zentrum Lüneburgs (Marktpla@) 
Lagewe8, Bodenrichtwertzone (unangepasst) 
Gebäude-Restnu@ungsdauer 
Gebäude-Standardstufe, gewogen 
Wohnfläche 
Grundstücksfläche 
Gebäudeart 
Gebäudekonstruktion 
Energiebeda� (0 - 1 50 kWh/m2a) 
Erbbaurecht 

rd. 782.000,00 € 
rd. 6,00 km 

200,00 €Jm2 

rd. 50 Jahre 
rd. 3,70 
rd. 168,00 m2 

1 .377,00 m2 

Einfamilienhaus 
massiv 
Klasse 1 
ohne 

beträgt der regionale Sachwertfaktor für das We8ermittlungsobjekt 0,60, bei einer Standardabweichung 
von ¤ 0,22. Das We8ermittlungsgrundstück mit umfassend und energetisch modernisie¶en Einfamilien­
haus und gehobenen Ausstattungsstandard liegt im Randbereich der vom Gutachterausschuss für Grund­
stückswerte ausgewerteten Stichprobe und wird über die Stichprobe nicht abgebildet. Nach Rücksprache 
mit dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist der Sachwertfaktor von 0,60 anzupassen. Es wird 
eingeschä@t, dass eine Erhöhung des Sachwe8faktors von 0,60 auf rd. 0,80 marktgerecht ist. 
Der Sachweȵaktor marktangepasste Sachweȶktor wird mit rd. 0,80 angeseŧt. 
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4.5.4 Indire'e Vergleichswe4ermi9lung 

Das Vergleichswe4modell der We3ermi9lung 

Neben dem Sach- und dem Ertragswenverfahren ist nach § 15  in Verbindung mit § 1 3  lmmobilienwert­
ermittlungsverordnung (lmmoWe8V) sowie §§ 24 bis 26 lmmoWe8V2021 das Vergleichswenverfahren zur 
Ermittlung des Verkehrswerts bebauter Grundstücke zulässig. 

Vergleichswerte spiegeln die Marktsituation realistisch wider, da deren Daten auf tatsächlich getätigten 
Grundstücksgeschäften beohen. Aus einer ausreichenden Anzahl von Verkaufsfällen wird der Vergleichs­
wert ermittelt. Dies ist die sogenannte Direkte Vergleichswe8ermittlung. Bei der Anwendung des Ver­
gleichswenve�ahrens besteht die Schwierigkeit darin, dass Unterschiede der Vergleichsobjekte (Lage, 
Größe, Art, Ausstattung, Schäden etc.) berücksichtigt werden müssen, damit eine Vergleichbarkeit ge­
geben ist. Zusammengefasst bedeutet das, die Vergleichspreise von Grundstücken müssen hinsichtlich 
der Grundstücksmerkmale mit dem zu bewerten Grundstück vergleichbar sein. liegen nicht ausreichend 
regionale Vergleichspreise vor, können auch Vergleichspreise aus anderen vergleichbaren Regionen her­
angezogen werden. Ändeongen der allgemeinen Wertverhältnisse oder Abweichungen von Grundstücks­
merkmalen können durch Indexreihen oder Umrechnungskoeçizienten berücksichtigt werden. 

Bei bebauten Grundstücken können zur Ermittlung des Vergleichswerts auch geeignete Vergleichsfak­
toren herangezogen werden. Solche Faktoren sind die marktüblich erzielbaren Erträge (Ertragsfaktoren) 
oder sonstige geeignete Bezugseinheiten, insbesondere Flächen- und Raumeinheiten der baulichen 
Anlagen (Gebäudefaktoren). Der Vergleichswert ergibt sich durch Ve�ielfachung des jährlichen E8rags 
oder der sonstigen Bezugseinheiten b�. Korrektu�aktoren. Dies ist die sogenannte Indirekte Vergleichs­
wertermittlung. 

Die Indirekte Vergleichswertermittlung fußt auf Vergleichsfaktoren. Der Vergleich erfolgt mit e�ielten Kauf­
preisen aus den le�ten Jahren, die von den Gutachterausschüssen êr Grundstückswene ausgewenet 
werden. Die Gutachterausschüsse für Grundstückswe8e geben durchschnittliche Kaufpreise, sogenannte 
Vergleichsfaktoren, für unterschiedliche Lagen, Haustypen (freistehende Ein-/Zweifamilienhäuser, Doppel­
haushäléen und Reihenhäuser etc.), Baujahre, Wohn¨äche, Ausstattung, Grundstücks¨äche und ggf. wei­
terer Kriterien heraus. Diese Durchschnittspreise bilden dann die Vergleichswerte, anhand derer der indi­
rekte Vergleichswert berechnet wird. 
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Indirekter Vergleichswert 

Wohnflächenpreis für Ein-/Zweifamilienhäuser im Landkreis Lüneburg1> (bei 
Lagewert/Bodenrichtwert 200,00 €/m2 unangepasst und Entfe�ung zum 
Marktpla± Lüneburg rd. 6 km) 

Umrechnungskoeffizient bei abweichendem Baujahr 
(wertrelevantes Baujahr 2005, vgl. Pkt. 4.5.3, S. 24) 

Umrechnungskoeffizient bei abweichender Wohnfläche 
(168 m2 Wohn-/Nu±fläche, vgl. Pkt. 4.3. 1 ,  S. 9) 

Umrechnungskoefőzient bei abweichender Grundstücks÷äche 
(1.377 m2 Grundstücksfläche, vgl. Pkt. 4.5.2, S. 18) 

Umrechnungskoeffizient für Ausstattung (Standardstufe) 
(3,70 vgl. Pkt. 4.5.3, S. 23) 

Umrechnungskoeffizient Gebäudeart 
(Einfamilienhaus) 

Umrechnungsk�ffizient Bauweise 
(Massivbau) 

Umrechnungskoeffizient für Energiebedarf 
(0 - 150 kWh/m2a) 

VergleichsweÊ, Wohn±ächenpreis We�ermittlungsobjekt 2> 
unter Berücksichtigung der Standardabweichung 
angepasster Verglei chsweË, WohnŒächenpreis 

vorläufiger Vergleichswert des Wertermittlungsobjekts 
Wohn-/Nu±fläche x Vergleichsfaktor (168 m2 x 3.700,00 €/m2

) 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Wertminderungen wegen Schäden/Mängel, lnstandhaltungsstau 
Einfamilienhaus (Geb. 1) 
Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) 
Doppelcarport (Geb. 3) 

wi�schaftliche Wertminderungen 
Einfamilienhaus (Geb. 1) 
Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) 
Doppelcarport (Geb. 3) 

Indirekter Vergleichswe� Grundstück 

1 > VergleichsĈktor 

GNR 012/06/2025 

= 2.716,00 €/m2 

X 1 ,  11 

X 0,92 

X 1,05 

X 1 ,  18 

X 1 ,00 

X 1,00 

X 1,00 

= 3.436,46 €/m2 

rd. 3.700,00 €/m2 

= 621.600,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

= 621 .600,00 € 
~ 621.500,00 € 

Von den Gutachterausschüssen œr Grundstückswerte in Niedersachsen wurden auch für den Landkreis 
Lüneburg Vergleichsfaktoren für Grundstücke mit individueller Wohnbebauung, Ein- und Zweifamilien­
häuser, ałeleitet und in den Grundstücksmarktinformationen 2025 aufgefühË. 
Das Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus, einem Nebengebäude mit Garage und einem Doppelcarpo� 
bebaut. Deshalb können die Vergleichsfaktoren für individuelle Wohngrundstücke, bebaut mit Ein- und 
Zweifamilienhäusern, angewandt werden. 
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Der Vergleichsfaktor in Mm2 Wohnfläche hängt vom Lagewert, Bodenrichtweƫone ab. Dieser Vergleichs­
faktor, quasi Basiswert, ist mit den folgenden Umrechnungskoeffizient an die Grundstücksmerkmale ein­
schließlich Entfernung zum MarktplaL von Lüneburg anzupassen: 

Lagewert, Bodenrichtwert 
Entfernung zum MarktplaL von Lüneburg 
Baujahr bzw. weXrelevantes Baujahr 
Wohnfläche 
Grundstücksfläche 
Gebäudeausstattung, -standardstufe 
GebäudeaX 
Bauweise 
Energiebedarf 

Das sogenannte Normobjekt ist wie folgt definiert: 
Kauťeitpunkt 01.01 .2025 
LageweX, BodenrichtweX 310,00 Mm2 

Baujahr, weƪrelevantes Baujahr 1985 
Wohnfläche, 140 m2 

Grundstücks�äche, 1 .000 m2 

Gebäudeart, Einfamilienhaus 
Standardstufe, 2,50 
Bauweise, Massivhaus (kein Flachdach} 
Entfernung zum Marktplau Lüneburg 
EnergiebedaƜ, Klasse 1 

Min Jahr 2017, Max Jahr 2024 
Min 1 7,00 Mm2, Max 665,00 Mm2 

Min 1946, Max 2024 
Min 50 m2, Max. 345 m2 

Min 275 m2, Max 2.500 m2 

Min Einfamilienhaus, Max Zweifamilienhaus 
Min 1 ,  Max 5 
Min Fertighaus, Max Massivhaus 
Min 0,70 km, Max 37,00 km 
Min Klasse 1 ,  Max Klasse 3 

Der VergleichsweƩ Normobjekt, Wohnflächenpreis beträgt 2.850,00 Mm2 bei einer Standardabweichung 
von Ǉ 455,00 Mm2. 

Der Vergleichsfaktor bzw. BasisweX für das WeXermittlungsobjekt mit Lage in der BodenrichtweƬone 
200,00 Mm2 (unangepasst) und Entfeơung zum Marktplau von Lüneburg (rd. 6 km) beträgt rd. 2.71 6,00 
Mm2_ 

Entsprechend der Grundstücksmerkmale sind die beschriebenen Umrechnungskoeffizienten, die ebenfalls 
in den Grundstücksmarktinformationen veröffentlicht sind, anzuwenden. 

2> Der VergleichsweX, Wohnflächenpreis für das Wertermittlungsobjekt beträgt rd. 3.436,00 Mm2. Der 
Vergleichswert, Wohnflächenpreis, ist gemäß Grundstücksmarktinformationen mit einer Standardabwei­
chung von Ī 455,00 Mm2 zu inteƣretieren. Der abgeleitete Wohnxächenpreis für das umfassend und 
energetisch modeƢisierte Einfamilienhaus mit gehobenen Ausstattungsstandard liegt im Randbereich der 
vom Gutachterausschuss Ŧr GrundstücksweXe ausgewerteten Stichprobe und wird über die Stichprobe 
nicht abgebildet. Nach Rücksprache mit dem Gutachterausschuss für GrundstücksweXe ist der Vergleichs­
wert, Wohnflächenpreis, anzupassen. Es wird eingeschätzt, dass eine Erhöhung des Wohnflächenpreises 
auf rd. 3.700,00 Ǌm2 marktgerecht ist. Die Erhöhung um 264,00 Mm2 Wohnfläche liegt innerhalb der 
Standardabweichung von 455,00 Mm2. 
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5 Verkehrswert, ideeller ½ Anteil am Grundstück 

Grundstücke mit der Nuíbarkeit des Wertermittlungsgrundstücks werden am We§ermittlungsstichtag üb­
licheêeise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am marktangepassten Sachwert orientieren, da 
solche Grundstücke, die mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), einem Nebengebäude mit Garage (Geb. 2 )  
und einem Doppelcarpo§ (Geb. 3) bebaut sind, übeêiegend der individuellen Wohnnu¹ung dienen. 
Der marktangepasste Sachweé wurde mit rd. 62 5.500,00 € und der Indirekte Vergleichswert mit rd. 

621 .500,00 € ermittelt. Der Indirekte Vergleichswe§ stützt den marktangepassten Sachwert. Der Ver­
kehrswe§ des Wertermittlungsgrundstücks wird sich am marktangepassten Sachwert orientieren, da solche 
Objekte üblicherweise der individuellen Wohnnu|ung dienen. 

Der Verkehrswe§ für das mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), einem Nebengebäude 
mit Garage (Geb. 2 )  und einem Doppelcarport (Geb. 3) bebaute Grundstück in 

214 07 Deutsch Evem, Ginsteêeg 5 
Gemarkung Deutsch Evern, Flur 1, Flurstück 1 56/ 4 7 

wird zum Wertermiʉlungsstichtag 29. August 2 02 5  auf 
624 .000,00 € 

in Wo§en: sechshunde§vierundzwanzigtausend Euro geschä|t. 

Es ist der ideelle ½ Anteil am We´ermiʈlungsgrundstück zu schä ȩn. Der ideelle ½ Anteil am Wertermitt­
lungsgrundstück entspricht dem hälftigen Verkehrswert des Wertermittlungsgrundstücks. 

Verkehrswert 
Faktor 

624.000,00 € 
X 0,50 

ideeller ½ Anteil am Wertermittlungsgrundstück 312.000,00 € 

Der Verkehrswert des ideellen ½ Anteil am mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), 
einem Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und einem 

Doppelcarport (Geb. 3) bebauten Grundstücks in 

21 407 Deutsch Evern, Ginste>eg 5 
Gemarkung Deutsch Evern, Flur 1 ,  Flurstück 1 56/47 

wird zum Wertermittlungsstichtag 29. August 2025 auf 

312.000,00 € 

in  Worten :  dreihundertzwölftausend Euro geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine der Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge ɤer Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keiner vollen Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. Er haftet für die Angaben in dieser 
We§ermittlung nur gegenüber dem AuȨraggeber und nicht gegenüber Dritter. 
Die Wertermittlung stellt kein bautechnisches Gutachten dar und berücksichtigt keine augenscheinlich nicht 
erkennbaren au •• gel uȥdňäuschäden. 

,0� � � 

SalÀedel, 19. November 2 02 5  
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Hinweise zum Urheberschú und zur Haʄung 

Urheberschu<, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den ange­
gebenen Zweck bestimmt. Eine Veęielfältigung oder Ve¥eìung durch Dritte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung gestattet. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Dritt­
verwendung) ein Dritter Schadenersa<ansprüche geltend macht, die auf Vorsà oder grobe Fahr­
lässigkeit, einschließlich von Vorsa< oder grober Fahrlässigkeit der Veìreter oder Erfüllungsgehilfen des 
Auftragnehmers beruhen, in Fällen der ÜbeĊahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Ver­
schweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Veēe<ung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrtässigkeit haŗet der Aufĩagnehmer nur, sofeċ eine PŔicht verle<t 
wird, deren Einhaltung für die Erreichung des VeĔragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinal­
pflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersa<haŗung auf den vorhersehbaren und typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaơungsgese< bleibt unberühì. 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gese<lichen Veǁreters und Betriebs­
angehörigen des Auơragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten 
im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den 
Auŗragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf 
maximal 300.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, 
Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschü<t sind. Sie dürfen nicht aus dem 
Gutachten separieĕ und/oder einer anderen Nu<ung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet 
veröĬentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle 
Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende 
des Zwangsversteigeǂngsverfahrens veröĬentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 
6 Monaten. 
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Anlage 1 

Auszug aus den Verkehrskarte und aus dem OHsplan von Deutsch Evern 
mit Kennzeichnung der Ca.-Lage des Grundstücks, kein Maßstab 
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Anlage 2 

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung (ROT umrandet) 
des Grundstücks, bearbeitet, kein Maßstab 
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Anlage 3 

Auskun! aus dem Baulastenverzeichnis, anonymisiert, zugeschnitten, 
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vom Amtsgericht Lüneburg zur Verfügung gestellt 
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Pfeil weist zur anrechenbaren Abstandsfläche auf dem nördlichen Nachbarflurstück 166/6 
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Anlage 4 

Auskunft aus dem Altlastenkataster, anonymisieI, zugeschnitten 
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Anlage 5 

Grundriss Einfamilienhaus (Geb. 1 )  Erdgeschoss, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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Grundriss Einfamilienhaus (Geb. 1 )  Dachgeschoss, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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Hinweis: Der Raum Küche ist ein BadƙC 
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Grundriss Einfamilienhaus (Geb. 1 )  Kellergeschoss, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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Hinweis: Das Einfamilienhaus ist vollständig unterkellert 
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Einfamilienhaus (Geb. 1 )  Querschnitt, aus der Bauakte, kein Maßstab 
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Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) Grundriss und Schnitt, 
aus der Bauakte, kein Maßstab 
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Fotodokumentation 
Außenansichten 

Foto 1 ,  Straßenansicht Einfamilienhaus (Geb. 1) und DoppelcarpoŢ (Geb. 3), ǎeil weist 
zu den Solarkollektoren der SolaŢhermieanlage, 
Südansicht 

Foto 2, Straßenansicht Einfamilienhaus (Geb. 1) mit großem Dachaufbau (Zwerchhaus) 
und überdachter Eingangsbereich (Ǐeil), 
Westansicht 
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Foto 3, Straßenansicht, Blick nach Süden, Pfeil weist zum Doppelcarpos (Geb. 3), 
Nordansicht 

Foto 4, Gasenansicht Einfamilienhaus (Geb. 1 ), Pfeil weist zur Kelleraußentreppe, 
Ostansicht 
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Foto 5, östliche Giebelwand des Einfamilienhauses (Geb. 1), AuǦahrt auf dem Grundstück, 
Pfeil weist zum Doppelcarport (Geb. 3), 
Nordostansicht 

Foto 6, Nebengebäude mit Garage (Geb. 2), gelbe Linien Ca. Grundstücksgrenze, 
Westansicht 
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Foto 7, Blick zum hinteren, östlichen Grundstücksbereich, rechts im Bild Nebengebäude 
mit Garage (Geb. 2), 
Westansicht 

Foto 8, Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und Überdachung angebaut, 
Ostansicht 
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Foto 9, östlicher Grunds tücksbereich, Hühnergehege abgetrennt, 
Westansicht 
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Literaturverzeichnis, Quellen 

Hans Otto Sprengnetter: Immobilienýwertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Ergänzung, Sinzig 2025 

Hans Otto Sprengnetter u. a.: Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Ergänzung, Sinzig 2025 

GNR 012/06/2025 

Anlage 8 

Holzner, Renner: Der .Ross-Brachmann• Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und des Weŋes baulicher 
Anlagen; Theodor Oppermann Verlag, 29. Auflage, 2005 

Kleiber, Simon, Weyers, Gustav: VerkehrswePermittlung von Grundstücken, Kommentar u. Handbuch zur Ermittlung 
von Verkehrs-, Versicherungs- und BeleihungswePen unter BerücksichŘgung von WePV und BauGB; Bundesanzeiger 
VerlagsgesellschaĒ mbH, 4. Auďage, 2�2, Kleiber-Online 2018 

Sommer, Goe� und Jürgen Piehler: Grundstücks- und GebäudewePermittlung Ĕr die Praxis. 
Haufe Verlag, 2011 

Schmi®, Krings, Dahlhaus, Meise!: Baukosten 2024/25 - Instandsetzung, Sanierung, MŁeªisierung, Umnu�ung, 
Verlag für WiPschaē und Verwaltung, Essen, 2024 

Schmi�, Gerlach, Meise!: Baukosten 2024/25 - Neubau Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Verlag für Wirtschaft und Veōaltung, Essen, 2024 

Kröll, Hausmann: Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken 
Luchterhandverlag,  3. Auflage, 2006 

Simon, Reinhold, Simon: Wertermittlung von Grundstücken 
Luchterhandverlag, 5. Auflage, 2006 

Hasselmann, Weiß: Normgerechtes Bauen 
Rudolf Müller Verlagsgesellschaft, 19. AuĐage, 2�5 

Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen, Landkreis Lüneburg, Grundstücksmaŉtdaten 2025 

Vogels: Grundstücks- GebäudebeweŌung - marktgerecht 
Bauverlag Berlin/Wiesbaden, 5. Auflage, 1996 

Informationen aus dem Inteªet: wl.wikpedia.org, \.őmtgemeinde-ilmenau.de, lw.deutschÆvem.de, 
www.marktpla®-lueneburg.de, lw.landkreis-lueneburg.de, \.lkjl.de, \.immowelt.de, \.immonet.de, 
wl.nestoria.de, www.s-immobilien.de, \.strassenkatalog.de, www.geodatenzentrum.de 

Sprengnetter/Kierig u. a.: Sprengnetter-Bibliothek, Entscheidungs-, GeseŚes-, Literatur- und Adressensammlung zur 
Grundstücks- und MietwePermittlung sowie Bodenordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2025 

Weitere Angaben ggf. direkt im Gutachtentext. 
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Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
BaugeseFbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBI. I S.  1748) 

BauNVO: 
BaunuĨungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nu�ung der Grundstücke vom 
23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geseres vom 11 .  Juni 2013 (BGBI. 1 S. 1548) 

lmmoWertA: 
Verordnung über die GrundĤFe für die Ermittlung der VerkehrsweLe von Immobilien, Anwendungshinweise vom 
21. September 2023 

lmmoWertV202 1 :  
Verordnung über die GrundsäFe für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung 
eĝorderlichen Daten 

lmmoWeLV: 
Verordnung über die Grundsäre für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken -
lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV vom 19. Mai 2010 (BGBL. 1 S. 639) 

WertR: 
WeLermittlungsrichtlinien 2�6 - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken (WertR 
2006) in der Fassung vom 01.  Mäġ 2006 (BAnz Nr. 108a vom 10. Juni 2006) einschließlich der Berichtigung vom 01. Juli 
2006 (BAnz Nr. 121 S. 4798) 

SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (SachweLrichtlinie - SW-RL) in der Fassung vom 
05. September 2012 (BAnz AT 18.10.2012) 

VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des BĘenwerts (Vergleichswertrichtlinie - VW- RL) in der Fassung vom 
20. März 2014 (BAnz AT 11.04.2014) 

EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswe¨s (Ertragswertrichtlinie - EW-RL) in der Fassung vom 12. November 2015 (BAnz 
AT 04.12.2015) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBI. 1 S. 42, 2909), zuleFt geändert durch Artikel 6 des GeseFes vom 
28.08.2013 (BGBI. 1 S. 3458) 

EnEV GEG: 
Energieeinsparverordnung - Verordnung über energiesparenden Wärmeschur und energiesparende Anlagentechnik bei 
Gebäuden i.d.F. vom 24. Juli 2007 (BGBI. 1 S. 1519), zule�t geändert durch A§ikel 1 der Verordnung vom 18.1 1 .2013 
(BGBI. 1 S. 3951 ); Gebäudeenergiegese« - Gese« zur Einsparung von Energie und zur Nurung eğeuerbarer Energien 
zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

WMR: 
Wohnflächen- und Mietwe¨richtlinien - Richtlinie zur wohnwertunabhängigen Wohnflächenberechnung und 
Mietwertermittlung vom 18. Juli 2007 ((1), Kapitel 2.12.4) vom 25. Novem~r 2003 (BGBI. 1 S. 2346) 

DIN 277: 
DIN-Norm zur Ermittlung von Grundûächen und Rauminhalten von Bauwerken im Hochbau (Ausga~ 2�5-02) 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 .Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nuĩächen" (Ausgabe Februar 1962; obwohl im Oktober 
1983 zurückgezogen, findet die Vorschriü in der Praxis weiter Anwendung) 
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`�G: 
Geses über die Zwangsversteigerung und die Zwangsveaaltung in der im Bundesgese�blatt Teil 1 1 1 ,  Gliederungsnummer 
310-14, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch ALikel 15  des Geseses vom 20. November 2015 (BGBI. 1 S. 
2010) geändeL worden ist 

1 1 .BV: 
Zweite Berechnungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Okto~r 19Ù (BGBI. 1 S. 2178), die zule�t 
durch ALikel 78 Absas 2 des Geseses vom 23. November 2007 (BGBI. 1 S. 2614) geändert worden ist. 

BetrKV: 
Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung - BetrKV) vom 25. November 2003 
(BGBI. 1 S. 2346, 2347), die durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBI. 1 S .  958) geändert worden ist. 

Bundes-BodenschuFgeseF vom 17. März 1998 (BGBI. 1 S. 502), das zule�t durch Artikel 101 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBI. I S. 1474) geändert worden ist. 

NBauO: 
Niedersächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. 2012, S. 42) 

NKAG: 
Niedersächsisches KommunalabgabengeseF in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBI. 
3/2007, S. 41 ), zuleFt geändert durch A§ikel AL. 2 des Gese�es vom 17.  September 2012 (Nds. GVBI. 14/2015, S. 186) 

Weitere Angaben ggf. direkt im Gutachtentext. 
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Dipl.-Ing. Rolf Manig Sachverständiger für die Bewertung 
bebauter und unbebauter Grundstücke 

A�, , .  sgericht :._ü�eburg 

Elnii. 0 5. MRZ, 2026 
® 29410 Salzwedel, 26. Februar 2026 

Karl-Marx-Straße 26 

Amtsgericht Lüneburg 

............ :r�, .... � . ............... He� 

............ All'. .. .... € 

Tel.: (03901)  30 58 32 
Fax.: (03901 ) 30 58 33 

Geschäftsstelle Zwangsversteigerungen/Zwangsvollstreckungen 
Am Ochsenmarkt 3 

21 335 Lüneburg 

Zwangsversteigerungssache 
Geschäftsnr. Amtsgericht Lüneburg: 
unser Zeichen: 
Ausfertigung Nr.: 

23 K 37/24 
GNR 01 2/06/2025 
1 

Stellungnahme 

bezüglich des Schriftsatzes des Grundstücksmiteigentümers  zum Verkehrswertgut­
achten GNR 01 2/06/2025, Grundstück in 21407 Deutsch Evern, Ginste�eg 5 

Kabelanschluss 
Im Gutachten ist unter Punkt 4.2.3, Seite 8, ausgeführt, dass vermutlich ein Kabelanschluss 
besteht. Gemäß Herrn  ist ein Kabelanschluss vo|anden. 
Im Gutachten wurde ein Kabelanschluss berücksichtigt. 

Funktionsfähigkeit der Haustechnik 
Im Gutachten wurde unter Punkt 4.3, Seite 8 unterstellt, dass die Haustechnik, Heizungsanlage, 
Elektroanlage und Wasse�ersorgung funktionsfähig sind, da von den am Ortstermin anwesenden 
Personen gegenteilige Auskünfte nicht e�eilt wurden. Herr  bestätigt in seinem Schreiben, 
dass die Haustechnik funktionsfähig ist. 
Im Gutachten wurde eine funktionsfähige Haustechnik unterstellt und berücksichtigt. 

Modernisierung, wirtscha�lich
 Restnutzungsdauer 
Im Gutachten wurde unter Punkt 4.3. 1 ,  Stichpunkt Sanierung/Modernisierung (soweit bekannt), 
Seite 9, aufgeführt, dass das Einfamilienhaus umfassend modernisiert wurde. Aus einer umfas­
senden Modernisierung, einer Gesamtnu�ungsdauer von 70 Jahren und einem Alter von ca. 64 
Jahren des Gebäudes ergibt sich nach Anlage 2 der lmmobilienwe�ermittlungsverordnung 2021 
(lmmoWertV 2021)  eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von rd. 50 Jahren. 
Herr  legte in seinem Schriftsatz dar, dass das Einfamilienhaus im Zeitraum 201 9 bis 2021 
kernsaniert wurde. Es wird unterstellt, dass eine Ke}sanierung erfolgte. 

23 K 37 / 24 Seite 1 von 13  

 



21371 21407 Deutsch Evern, Ginsterweg 2 GNR 012/06
j 2 0 2) 

Gemäß Anlage 2, lmmoWe�V 2021 kann die Restnutzungsdauer bei kernsanierten Gebäuden bis 
zu 90% der jeweiligen Gesamtnu�ungsdauer betragen. Durch eine Kernsanierung wird das Ge­
bäude in einen Zustand versetzt, der nahezu einem neuen Gebäude entspricht. Bei einer Kern­
sanierung ist als Baujahr das Jahr der fachgerechten Sanierung zugrunde zu legen. Die bei 
einer Kernsanierung verbliebene alte Bausubstanz, z.B. Außen- und Innenwände, Decken, oder 
der von neuen Gebäuden abweichende Zustand ist durch einen Abschlag sachgerecht zu berück­
sichtigen. Des Weiteren ist die vergangene Zeit seit dem Abschluss der Kernsanierung zum Wert­
ermittlungsstichtag zu berücksichtigen. 
Bei Unterstellung einer Kernsanierung beträgt die wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Ein­
familienhauses: 
Gesamtnutzungsdauer nach Sachwertmodell 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte Lüneburg 70 Jahre 

wirtschaftliche Restnutzungsdauer bei Kernsanierung 
maximal 90 % der Gesamtnutzungsdauer 63 Jahre 

Abschlag wegen vergangener Zeit (rd. 4 Jahre) und 
tlw. verbliebener alter Bausubstanz rd. 5 % - 3, 1 5  Jahre

bereinigte wirtschaftliche Restnu�ungsdauer 59,85 Jahre rd. 60 Jahre 

Der Sachwert des We�ermittlungsgrundstücks wird unter Berücksichtigung der bereinigten wirt­
schaftlichen Restnu�ungsdauer von rd. 60 Jahren ermittelt. 

Dacheindeckung 
Herr  legte in seinem Schreiben dar, dass die Flachdächer bzw. Pultdächer mit EPDM­
Bahnen eingedeckt seien. Im Gutachten wurde unter dem Punkt 4.3. 1 ,  Seite 1 1  und Punkt 4.3.3, 
Seite 1 3, aufgeführt, dass die Eindeckung mit Bitumenschweißbahn und Dachpappe erfolgte. Die 
Dacheindeckung mit EPDM-Bahnen hat keinen Einfluss auf den Verkehrswert, da aufgrund 
der unterstellten Kernsanierung eine höhere wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Ge­
bäude angese't wird. 

Bodenwe& 
Herr  füh�e in seinem Schreiben an, dass Grundstücke in der Nähe des Wertermittlungs­
grundstücks für einen Bodenwert von bis zu 320,00 €/~ verkauft wurden. 
Dieser Bodenwert von bis zu 320,00 €/m2 ist nicht nachvollziehbar. Der Bodenrichtwert für bau­
reifes Land der Bodenrichtwertzone, in der das Wertermittlungsgrundstück liegt, beträgt 200,00 
€/m2• Dieser Bodenrichtwert ist flächenanzupassen (vgl. Gutachten, Punkt 4.5.2, S. 1 7/18) und 
konjunkturell anzupassen (vgl. Gutachten, Punkt 4.5.2, Seite 1 8). 
Eine Änderung des Bodenwertes ist nicht vo#unehmen. 
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Sachwertermittlung, wirtscha�liche Restnutzungsdauer 60 Jahre 
Ermittlung der Gebäudewe�e 

1. Einpmilienhaus (Geb. 1 J

* Bruttogrundfläche, Einfamilienhaus insgesamtEinfamilienhaus (Keller-, Erd- und Dachgeschoss, Spi�boden)(9,87 m x 8,99 m) x 3 = 266,1 9  m2 9,87 m x 4,70 m = 46,39 m2 

Die Bruttogrundfläche wurde anhand der vorliegenden Grund­risse berechnet. Diese Berechnungen sind nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 
* Normalherstellungskosten (NHK), "Kostenkennwert" im Basisjahr 2010 (incl. Baunebenkosten, BNK)
* Nu�ungsgruppe 1 - 3Gebäudearten freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser,Doppel- und Reihenendhäuser, ReihenmittelhäuserGebäudetyp 1 .01 freistehende Einfamilienhäuser,Keller-, Erd- und Dachgeschoss voll ausgebautNHK (Gebäudetyp 1 .0 1 )  bei gewogener Standardstufe rd. 3,70
Hinweis: Es wird o.g. Gebäudeart bzw. Gebäudetyp als Grund­lage der Sachwertermittlung herangezogen, da das Gebäude grundsärlich mit solchen Gebäuden vergleichbar ist. 
Die Normalherstellungskosten betragen für die Gebäudetypen 1 .01 : 

1 - 3 W•lstF[o Cln• od Zw•U-ile\Hr, =p lh�uh1, R■Nnhiu� 

rd. 3 13,00 m2 

rd. 1 .047,00 €/m2 

KolTr•, frD� • ÔÛ,\ !�� �I Zø„l 
� 

	�t� „d� ,�) 
� 

��- � �  UI„ 0-

fkd,� ' • • . < 1 2 3 ' 5 1 2 3 � 
fm„lthoa 91AliV<U5� l 01 "� 7?5 11:lS 1 nn• '1 '"" l � 645 l 695 �0 1 
 1 �  705 72 9� 1 065 
Dop'l• � Relt�Mnd �f !01 615 63 785 945 1 180 2�02 515 570 655 790 � 2 �  
5 76 845 1 020 
R�(�l'M� 301 5� � 13& Ýs 1 1� 1 02  4� 5� 615 740 �� 3 � �O G
 79� � 

2 einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 1 7  % 
3 Korrektuěaktor für freistehende Zweifamilienhäuser 1 ,05 
Normalherstellungskosten, Kostenkennwerte, in €Jm2 Bruttogrundfläche einschließlich Baunebenkosten und Umsarsteuer. Die Einordnung der zutreffenden Normalherstellungskosten und der Standardstufe ist in vorgenannter Tabelle rot markiert. 
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Gebäudestandard nach Anlage 2 der Sachwe³richtlinie (SW-RL) 

Die Zuordnung in die zutreffende Standardstufe ist gelb markie². 

Staϟr̋ tute 
1 2 3 1 . 

AuJ!Õw}nde Holzfac͘ .̕ Zi˵ lmau -˧ eir>-͊ l͋iges MaĄ. eir>-ίiges Mauer- VȏҘ. zwei-
werl<: FѰtlstϜh, Putz, wer­, z. B, Gltt̠  mer w .̗ L B. aus LeichtzΎ- л, hintenuhot. Vcx-
VerΖte΀ung mit Faserze- HohΚsteine: v t˨ getn. Kalkʝndsteiϥ, Gas• hYg  ̲(Z. B. Nalѳ· 
πntptattÓ, Bitu~- ñd gestnchen o˚ Holz• ʿonstelnK; Ɇelputz: sfi˲ 8'), WΩmmung 
ot,lndeln Ͽ einfachen verldÒd°g; nicht zÒtgoτ- W�mmѼrbun˞ys- (na  ːÏ 2ċ5) 
KunststoffplattK: ke  ͵odk Ber Wҟu� (vor t̄  ϼr WҠpu� Ðutlich nicht zeitg  ̈ Ï. 1995) (nach ca. 1995) 
WärςchuѢ (vor ca. 1ȍ) 

Dach Du_�Й, Fʳ̆nt- einfʟhe BetЄteine Faserzemant-йhlndetn, ʻ gΙсrte TІ˴ ,̀ 
plottȌellplatten: keine mer T Ї ,˶ Bitu- иhichtete ȱtЃsteine ɍ͌usbildung tlw. 
ˀs o,lnge Dachdämmung ~schlndetn: nͭht zeit�- °d TЅieel, FoliK- als ɩchtčTʴK: Kon-

mäße ȻυuϪ (vor a l̋chtul; Rin�n und s1NklĨ In Brettschͫh1͒ lz .̩ 1995) Falltohre aus ZinΗh: s_w  ̔Mass͹hdW: 
Ic  ͎(nach ʽ Ⱥt,lom,Õ, 
ca. 19B) z. B Mʬ-. Walm-daf: Aufуuϫ' 

ɪrchзhnittil̂ e O.\m-
mung (nach ca. 2Č) 

Fenster und Efnfʢawng: f˽ʡ Zw f˼Wv{glZul (ѽ Zw f˹ʠhvjglZu� (Ϛh ɫeifÊhv̓ gl8S'-"·, ɿ
AußentOren HoήtOren ˍ 1995): Haѵtɬ mh nͬht ca. 19B), Rolllқen (μu• ϩhutzgl[, aufwendi-

,Ùtg  ̇Wҡu� elO: Haustor mit zelt�mä- gare Rahèn, RotΔ 
(vor ca. 1995) ȉm Wҝutz (na  ̂ (elektr.): ͙ ,̉ge Tur· ca. 1995) anlage L B. mit SeltÓteij, 

]oϣ EͶhschutz 
InnenwäϞe Fachwerkwände, einfache λssive trʥ InϨ niˑ t !ragende lnnenwΤ SichtmaѮ Wandver• 
und ·lilren Putlˬ Lehmputze, einfache wände, nicht tШ Ρl ЮAusfOhru� bzw Welungeo (ɓ); 

Kalkanstriˏ e: FütlungфO· WänÐ In LeichtËuweise mit ɂmmmaterial gefOllte Massά1Ďen, ɽrʩ, gestric¦n, mit elnfa- (z. B. HotzstΨAϡ σt StҜonstruktlonen: tɮte, Glas!Oren, chen Beschlägen oh� Gi�karton), Gi�digen: Ȏhw{e Tɭen, HotҎrgK s11\1kturiene Türblättj Dichtungen lÒchte Toren, StaΏ

ȼken- HolzbalkendÑken ohne HolzbalkendÑkÕ mt Fül- BetЂ- und Hotzbalkende- ȽkK mh ̓ 
konst�ktiЁ Füllung, S�lΟ Welch- lung, ɚken; Stahl- cken ĩ1 Tntt- u� Luh- Spamweite, Deckenv •̖ 
und TЩ l͓ztr̎ pen in eln  ̱Art mer ħhotzѝ In ein· �hallohuѣ (z. B. ohwm- dñg (Holz�t-

ñd Ausfüh�ng: keln Tntt- fÊher Art uϝ Auрührung ρ Estrich); gˮΥu• tK): gow̌e Trepën ohallohutz rÜ TЪ aus StahlÌt� aѶ Stʦlbeton oder Stahl, �er ɾhl, Hartentrepë, Hʱnlʤe in TrittкlΫchutz ʾ Art und Ausfüh�ng 
Fußˉen ohne Ȳlag LͷΠ-, T̐-, ɠ· Liϭl̤ m-, T̏h-, ɡ· Na1uЯteinЗattK, Fert,gГ-

ϙ1· Ă,d ɳ-ȵn ˻nfa- nat- und PVC-ȳ ]· ketL h}hwertige Ri�en, eher Art und Aus̹hrul ïrer Ar1 und ȭsfühгng. Tenauϻ, h}hwertige l̸�en, Kunsts1e,nptanen Masо  ͖aut g˪
dämmte, Untetīêst�ktlon 

ɻnitҞ- einfach× Bad mit Stand- 1 Bad mh WC. Dusc¦ �er 1 Bad mit WC, ɀ und 1 - 2 Bäder mrt tlw, zwei 
r̃lch1ungen WC, Installatiê auf Pu�. Badewame: f̅ache ȰwanϤ, ɑst˫ WC: Wʲken, tlw. BϽ OtrʮnstrΛh, eln̰he Wand• und ȴli�en, Wʪd- und Bodhflieïn, UϬa!, ɐtѠ-WC. ˄den· PVC-Bmen  ̓ teilwe͸e ge l̶�1 îumh}h geflͱt ́ ȿм; Wand• ué 

BϾ i̵×en: J̥  In ge-
͔ ɰahtät 

Helzul Einzelöfen, Rh f҄thel• F̙• mer ZÓќalheizung, elektr�isch gesteѭrte Fuҗung, StarΕЍ-
zung elnfÊhe Wʭmluft͑ ung, ɋ- mer Zentîl͏ zung, l˾ tЌ IOr W •h eiϮalne G[auß̋wand· NͰemperatur• oÐr ̟eѯung, zusä�li˒ r lhermÔ. Nachtsў Brennw .̛kЉl Kʨnanschluss e¦r-, Fuß˅enh˺zung (vЊ ca. 1995) 

SnstͲ ïhr ҂e Sldk˛K, ҃ Stdk ,̃ Rhal- Ȗeit̾  Ȭzahl X zahtÛ StÑk`sen urî technische ɼltl °d �rungen, ter ué S  ͯ St˰ `sen ѱd Uchtaѷ- ʉ, hocіe Ausstatt°g kein Fehlerstrc҈hu�- ΰ, ZͳhΝhrank (ab Abdeckungen, dezÔtrale ohattÖ (ɌSchʧṭ ), L ·˸ Ï. 1985) mot Unt̝  • UJ1lul mot W11rοtaѸhl ѡ teilҀ auf Putz lung und KippsͮnÙn èhrere ɟN- und Femsel>-anschlüsse 

GNR 012'06
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5 
w� 

aufweéig os1altete Fasж• 23 
den mit konstruktivÖ Glie-
denmg (Säulenst˿ lulen. 
EЫ<{ etc.), SiChtbeton-Fer-tlgt̂ , Natursteinfɻ  
EΞnte aus Kupter-/BϺ
xalbtech, èhrgeschosт
Glasfʁ ; Dämmung im PassivhausstaϠ 
͕hwi΢ ElϢung 15 
L B. aѴ Schiefer mer 
KuЕer, DachÌgrunung, 
ÌfahrËres Flach˘h: fy-
ҁ l̽i˱ rњ Ich· 
љaft, sichtËre Bo-̀onstвktЈ: 
R"onϧ und Fallrohre aus Kupfer: Ɂmmung Im Pas-
slV͍andard 
große f×џt- F -̍ 1 1t̒ fläc ,͐ Spezlatv{gla-sung (Schall- und SonϦ-
н): AußentOren In 
h}hwerti̿  Matet1allen 
g�1a1te1e Wandabl}ufe 1 1  
(L B Pf˳ rlaÙn, ʞg˩
пe �er geschwungene Wʫien); Vertäfelun�n 
(E ,̇ MetalO, Ak�tik-
pu�. Brand�hutzv̘-
dul; îumho¦ au̺endige Tɯte 
ȾkÔ mit grЏen Spann• 1 1  
weiten, geli˯ ert, Decken-
v̜ l̴unÙn (Edeiholz, 
M̡all): bmile ʀahlbeton-, 
M̢all- �er Haбtrep-Дϛ m,t hochwet11· geЭ Geländer 
h�hwiΣ PaЧet1, 5 hochw{tige Natuаteinplat• 
1K, h�hwerti� Ed́holz-˂ auf gedämmtk Un-
lerͩ êstruktion � n˷ ȇ ͂i�, h}h- 9 
vatoge Bador, GҢ1e-WC: 
lЀhw t˭lge Wand• und Ϊtth ¼bÖtl»-
ĉunert, Einzel- u� Flä· 
ȗ˓) 
ȡ1arĬollektoren fur WaЬ- 9 ѻ Ў̞gung und Hg· 
Ćung, Bl}kheέkraftwЋk, ¶ʯë, H҉-Sys-

:̚ aufwendige zuх1zll-:he l(amonanlage 
ʋ und zen1raȀ Alarm- s Ylage. z̊ traΜ ΒOftung mtt 
Wʹnetauoh{. KllmaXta-ge, B�system 

Die Beschreibung des Gebäudestandards entspricht dem beim Ortstermin vorgefundenen Standard, ist 
beispielhaft und dient der Orientierung. Erfolgte Modernisierungen, hier Ke±sanierung, keine weiteren 
Modernisierungen unterstellt, sind in der Zuordnung der Standardstufen berücksichtigt. Die Beschreibung 
kann nicht alle in der Praxis auftretenden Standardmerkmale aufführen. Merkmale, die die Tabelle nicht be­
schreibt, sind zusäÃlich sachverständig zu berücksichtigen. Es müssen nicht alle aufgefüh´en Merkmale 
zutreqen. Die in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen beziehen sich auf die im jeweiligen Zeitraum gül­
tigen WärmeschuÄanforderungen. In Bezug auf das konkrete We²ermittlungsobjekt ist zu prüfen, ob von 
diesen WärmeschuÃanforderungen abgewichen wird. Die Beschreibung der Gebäudestandards basiert auf 
dem Bezugsjahr der NHK (Jahr 2010). 
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Ermittlung und Berechnung (gewogener) Kostenkennweǒ 

GNR 01�06
j 2 0 5) 

Es wird die objektbezogene Beschreibung der Gebäudestandards herangezogen. Das zu bewertende Ob­jekt wird für jedes Standardmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro Merkmal muss die Summe 1 ergeben. Kostenkennwert für den Gebäudetyp 1 .0 1 .  
Standardstufen Wägungsanteil 

1 2 3 4 5 
% € 

Außenwände 1 23 231 , 15  €/m2/BGF
Dächer 0,5 0,5 1 5  1 38,00 €/m2/BGF
Außentüren und Fenster 1 1  1 1 0,55 €/m2/BGF
Innenwände und -türen 0,8 0,2 1 1  84,74 €/m2/BGF
Deckenkonstruktion und Treppen 1 1 1 91 ,85 €/m2/BGF
Fußböden 0,8 0,2 5 43,45 €/m2/BGF
Sanitäreinrichtungen 0,6 0,4 9 99,63 €/m2/BGF
Heizung 0,2 0,6 0,2 9 91 ,98 €/m2/BGF
Sonstige technische Ausstattungen 1 6 60,30 fm2/BGF

Kostenwerte in €/m2 BGF 655 725 835 1 .005 1 .260 951 ,65 €/m2/BGF

Bezüglich des ausgebauten Spitzbodens, der aufgrund des großen Zwerchhauses nach Wohnflächenver­ordnung (WoFIV) vollwertiger Wohnraum ist, wird der abgeleitete Kostenkennwert mit einem Zuschlag angepasst. Der Zuschlag wird mit rd. 1 0  % als sachgemäß eingeschä·t. 
951,65 €/m2/BGF x 1 ,  1 0  = 1 .046,82 €/m2/BGF angepasster gewogener Kostenweğ 
Ermittlung und Berechnung (gewogene) Standardstufe 

1 .047,00 €/m2/BGF 
Es wird die objektbezogene Beschreibung der Gebäudestandards herangezogen. Das zu bewertende Objekt wird für jedes Standardmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro Merkmal muss die Summe 1 ergeben. Standardstufe für den Gebäudetyp 1 .0 1 .  

1 

Außenwände 
Dächer 
Außentüren und Fenster 
Innenwände und -türen 
Deckenkonstruktion und Treppen 
Fußböden 
Sanitäreinrichtungen 
Heizung 
Sonstige technische Ausstattungen 

gewogene Standardstufe 

23 K 37 / 24 

Standardstufen Wägungsanteil 
2 3 4 5 

% 
1 23 

0,5 0,5 1 5  
1 1 1  

0,8 0,2 1 1
1 1 1  

0,8 0,2 5 
0,6 0,4 9 

0,2 0,6 0,2 9 
1 6 

% 
0,920 
0,525 
0,440 
0,352 
0,330 
0,160 
0,396 
0,360 
0,240 

3,72 
3,70 
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Gesamtnu<ungsdauer 

GNR 012106,j 2 0 6) 

Die üblichen Gesamtnu^ungsdauern für Ein-, Zweifamilienhäuser, Doppelhaushälften u. Reihenhäuser be­tragen entsprechend der Standardstufen: Standardstufe 1 60 Jahre Standardstufe 2 65 Jahre Standardstufe 3 70 Jahre Standardstufe 4 75 Jahre Standardstufe 5 80 Jahre Bei einer gewogenen Standardstufe 3,70 des Wertermittlungsobjekts beträgt die gewogene Gesamtnut­zungsdauer 73,50 Jahre. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Landkreis Lüneburg hat für individuelle Wohngebäude eine einheitliche Gesamtnu^ungsdauer von 70 Jahren festgese^t. Die Sachwert­ermittlung wird nach dem Sachwertmodell des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Landkreis Lüneburg mit Gesamtnu^ungsdauer 70 Jahre durchgeführt. Es ist deshalb eine Gesamtnu^ungsdauer von 70 Jahren anzuse^en. 
Restnu<ungsdauer Zur Schätzung der wirtschaftlichen Restnu^ungsdauer eines Gebäudes, das modernisiert, kernsaniert wurde, ist in der Sachwertrichtlinie (SW-RL), Anlage 4, bzw. in der lmmoWertV21 ,  Anlage 2, aufgeführt, dass die wirtschaftliche Restnu^ungsdauer bis zu 90 % der Gesamtnu^ungsdauer betragen kann. Das Einfa­milienhaus wurde kernsaniert. Bei einer Gesamtnu^ungsdauer von 70 Jahren beträgt die wiÂschaftliche Restnu^ungsdauer des kernsanierten Gebäudes 63 Jahre. Unter Berücksichtigung eines Abschlages von rd. 5 % wegen der vergangenen Zeit seit der Keksanierung und wegen der veĘliebenen alten Bausubstanz (z.B. Außenwände) wird eine wiĠschaftliche Restnutzungsdauer von rd. 60 Jahren angese^t. 
Bestimmung des fiktiven, we6relevanten Baujahres Aus der Gesamtnu^ungsdauer und der abgeleiteten wirtschaçlichen Restnu^ungsdauer unter Berück­sichtigung der Kernsanierung lässt sich das fiktive, wertrelevante Baujahr des Gebäudes eĞechnen. Stichtag/Monat August 2025 2025 Stichtag/Jahr 2025 Baujahr ca. 1961 1961 Restnutzungsdauer + 60 JahreAlter 64 Jahre wirtschaftlich nu^bar 2085Gesamtnu^ungsdauer - 70 Jahre 
Gesamtnu^ungsdauer Alter rechnerische Restnu^ungsdauer 
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70 Jahre 64 Jahre 6 Jahre 
fiktives/wertrelevantes Baujahr 201 5  
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1. Einpmilienhaus (Geb. 1 ), direrenzie´e SachwertermittlungGebäudebezeichnung Berechnungsbasis Bruttogrundfläche (BGF), KG, EG und DG ausgebaut ( 1 )  Baupreisindex (BPI) I I I .  Quartal 2025 (2010 = 100) (2) Normalherstellungskosten (einschl. Baunebenkosten, BNK) Normalherstellungskosten (NHK) im Basisjahr 2010 NHK am Wertermittlungsstichtag (1.047,00 €/m2 X 1 89,6 / 100) Herstellungskosten der baulichen Anlagen (einschl. BNK) Einfamilienhaus, KG, EG und DG sowie SB ausgebaut (BGF x NHK am Wertermittlungsstichtag) Herstellungskosten nicht in den NHK erfasster Bauteile (einschl. BNK) Herstellungskosten der baulichen Anlagen (einschl. BNK) Alterswertminderung Modell Gesamtnutzungsdauer (GND) Restnutzungsdauer (RND) fiktives, durchschnittliches Alter prozentuale Alterswertminderung (100 % : 70) x 1 0 (621 .305,00 € - 88.784,48 €) alterswe§geminde§e Herstellungskosten der baulichen Anlagen Einfamilienhaus zuzüglich Zeitwert besondere Einrichtungen Einbauküche (vgl. Gutachten, Pkt. 4.3. 1 ,  S. 1 1 )  
zuzüglich Zeitwert besondere Bauteile 

= 
+ 
= 

X 

= 
+ 

Freisi�-/Hauseingangsüberdachung ca. 24,50 m2 (3) + überdachte Kelleraußentreppe, 1 1  Stufen mit gemauerter Wange, Überdachung rd. 6,00 m2 (4) + Die Solarthermieanlage ist kein besonderes Bauteil, da diese + bei den Normalherstellungskosten, Baugruppe Heizung, be­rücksichtigt ist (vgl. Gutachten, Pkt. 4.5.3, S. 22). Zeitwert Einfamilienhaus = 

Einfamilienhaus 
313,00 m2 1 89,6 

1 .047,00 €/m2 BGF 1 .985,00 €/m2 BGF 
621 .305,00 € 

0,00 € 
621 .305,00 € 

linear 70 Jahre 60 Jahre 1 0  Jahre 14,29 % 
532.520,52 € 

1 5.000,00 € 
4.000,00 € 
4.700,00 € 0,00 € 

556.220,52 € 
(1) Bruttogrundfläche (BGF) des Einfamilienhauses insgesamt ~ 313 m2 

GNR 01 2/� 201) 

Die Ermittlung der Bruttogrundfläche (BGF) beruht auf den bemaßten Grundrissen des Einfamilienhausesaus der Bauakte. Diese Berechnungen weichen tlw. von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277/87) ab;sie sind deshalb nur als Grundlage dieser We§ermittlung verwendbar.
(2) BaupreisindexBaupreisindex für Wohngebäude von 1 70,7 (Basis 201 5 = 100) *bezogen auf I I I .  Quartal 2025* Statistisches Bundesamt (Destatis), Preisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude(Bauleistungen am Bauwerk, einschließlich Umsatzsteuer)Die Normalherstellungskosten (NHK) sind auf das Basisjahr 2010 abgestellt. Der neue Index, Basisjahr2015, ist auf das alte Basisjahr 2010 umzubasieren. Die Umbasierung wird mit dem Propo§ionalitätsfaktor 1 ,  1 1 1  vorgenommen.
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Baupreisindex 201 5  und Basisjahr 201 0 = 1 1 1 ,  1 : 1 00 = 1 , 1 1 1  (Proportionalitätsfaktor) Baupreisindex Basisjahr 2015, I I I .  Quartal 2025 umbasiert = 1 70, 7 x 1 , 1 1 1  = 189,64 rd. 1 89,6 Die auf den Wertermittlungsstichtag 29.08.2025 umgerechneten Normalherstellungskosten betragen so-mit:( 1 .047,00 €/m2/BGF x 1 89,6) / 100 = 1 .985,1 1 €/m2/BGF rd. 1 .985,00 €/m2/BGF 
(3) Zeitwert Überdachung Freisi=/HauseingangDie Überdachung ist über der straßenseitigen Hauseingangstür und Eingangspodest mit Stufen errichtet. Die überdachte Fläche ist ca. 24,50 m2 (7,00 m x 3,50 m) groß. Die Überdachung, ein an die nördliche Außen­wand angeschlagenes Pultdach ist eine Holzkonstruktion, die mit Wellplatten eingedeckt ist. Die Normalher­stellungskosten solcher Leichtkonstruktionen liegen zwischen 85,00 €/m2 bis 1 20,00 €/m2 (Preisstand 201 0). Für die Überdachung werden rd. 1 00,00 €/m2 als marktgerecht eingeschäst. Unter Berücksichtigung des Baupreisindex von 1 89,6 betragen die angepassten Normalherstellungskosten: (1 00,00 €/m2 x 189,6) / 1 00 = 189,60 €/m2 ~ 190,00 €/m2 Die Herstellungskosten der Überdachung betragen: 24,50 m2 x 1 90,00 €/m2 = 4.655,00 € Die Herstellungskosten der Überdachung sind wie die Herstellungskosten des Einfamilienhauses um 14,29 % wegen Alters zu mindern. Es ist die gleiche prozentuale AltersweÞminderung von 14,29 % anzuseàen, da die Überdachung quasi ein Teil des Einfamilienhauses ist und das Schicksal des Wohngebäudes, die wirt­schaftliche Restnutzungsdauer, teilt. 4.655,00 € - 14,29 % = 4.655,00 € - 665,20 € = 3.989,80 € ~ 4.000,00 € Der alterswertgeminderte Zeitwert der Überdachung beträgt ~ 4.000,00 € und wird bei den besonderen Bauteilen des Einfamilienhauses berücksichtigt. 
(4) Zeitwe7 KelleraußentreppeDie Kelleraußentreppe ist eine Betontreppe mit gemauerter Wange (Klinkersichtmaueĥerk). Die Normalherstellungskosten für massive Kelleraußentreppen betragen 220,00 €/m bis 340,00 €/m laufende Stufenlänge, Preisstand 2010. Normalherstellungskosten von ca. 220,00 €/m2 werden als sach­gemäß eingeschäàt. Die Normalherstellungskosten sind mit dem Baupreisindex von 1 89,6 auf den Wert­ermiĬlungsstichtag 29. August 2025 umzurechnen. 220,00 €/m x 1 89,6 / 100 = 417,12 €/m ~ 415,00 €/m Die Kelleraußentreppe ist ca. 0,95 m breit und verfügt über 1 1  Stufen. Die Normalherstellungskosten mit den laufenden Metek Stufenlänge von rd. 1 0,50 m (0,95 m x 1 1 )  multipliziert, ergibt Herstellungskosten von: 41 5,00 €/m x 1 0,50 m = 4.357,50 € Die Kelleraußentreppe ist überdacht. Die überdachte Fläche ist ca. 6,00 m2 (4,00 m x 1 ,40 m) groß. Die Überdachung ist eine Holzkonstruktion, die noch nicht eingedeckt ist. Es werden für die Überdachung Nor­malherstellungskosten von rd. 1 00,00 €/m2, wie bei der Freisis-/Hauseingangsüberdachung angeseàt. Die Normalherstellungskosten sind mit dem BaupĚisindex anzupassen. (100,00 Ĺm2 x 1 89,6) / 1 00 = 1 89,60 €/m2 ~ 1 90,00 €/m2 Die Herstellungskosten der Übeęachung betragen: 6,00 m2 x 190,00 €/m2 = 1 .140,00 € Die Herstellungskosten Kelleraußentreppe mit Überdachung betragen: Herstellungskosten Kelleraußentreppe 4.357,50 € Herstellungskosten Überdachung + 1 . 140,00 €Herstellungskosten insgesamt 5.497,50 €Die Herstellungskosten der Kelleraußentreppe mit Überdachung sind ebenfalls um 14,29 % wegen Alters zu mindern. 5.497,50 € - 14,29 % = 5.497,50 € - 785,59 € = 4.71 1 ,91 € ~ 4.700,00 € Der alterswertgeminderte Zeitwert der Kelleraußentreppe mit Überdachung wird mit ~ 4.700,00 € angesetzt und bei den besonderen Bauteilen des Einfamilienhauses berücksichtigt. 
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2. Nebengebäude mit Garage (Geb. 2), diserenzieµe SachweğermiǠlung
Östlich des Einfamilienhauses (Geb. 1 )  ist als Grenzbebauung des südlichen Nachbarflurstücks 156/46 ein 
massives Nebengebäude mit Garage errichtet, dessen Bauausführung mit der des Einfamilienhauses 
vergleichbar ist (Massivbau mit Satteldach und Dachziegeleindeckung). Der Zeitwert des Nebengebäudes 
wird auf der Grundlage der Normalherstellungskosten von Garagen ermittelt, da die Garage der marktwert­
bestimmende Gebäudeteil ist. Der Gebäudestandard des Nebengebäudes mit Garage liegt zwischen den 
Standardstufen 4 (massive Garagen) und 5 (individuelle Garagen in Massivbauweise), Normalherstellungs­
kosten 485,00 {m2 Bruttogrundfläche (BGF) und 780,00 {m2 BGF. Der gewogene Kostenkennwec für das 
Nebengebäude mit Garage wird auf rd. 485,00 {m2 BGF geschält. Neben der Garage befinden sich zwei 
Abstell-/Lagerräume in dem Gebäude. 

14 '?aragen1 
- -- - --- - - -- - -

14.1 Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen • 

14.2 Hochgaragen 

14.3 Tiefgaragen 

14.4 Nutzfahrzeuggaragen 

Tabelle S: Beschreibun� der Gebäudestandards �r Guaeen 

Standardstufen 
3 4 5 

245 485 780 

480 655 780 

560 715 850 

530 680 810 

01• Bescye,bºg di G�¹¾ ist �upig nnd d* dj Ct)nn Si• b� nu6t � � di D» auso S¿°• u1q�. ��t, dt• die 
Ta��• �Wt -•iT, •md I sNhv±X H S��. Es mü¢ � a�e aurd�hrtd M  ̄Á®een. D,e BesWrfbuag der BbiudutmdO] 
built auf \ BemgsjaU dk A (JaU 2010) Bei n�ht m7 z«g� S¬d�m ist e­ Ab� sachvc�dtg ��ehmh. 

� 3 ◄ 5 
- 
 -- --�- or�� �� �$f ___� 

� ���(� =�.) 

�-. Sј·ν ȋ ˎā�;ЖΧ o�[\s� -
0.0 ̷ fó Θ fl҇ ʣ-  ˁʓ'ͪ  ˈ ̳  º) 

F̫ їrѫ.� -� Α ɢ ɏ  ˃ AѬ •--� 
-- -

r�. - ɇ Ɏ  ----- SΦѿʒ�Γćћ SИ � ͗ . ξ V��-��
 
��:\au&' rľŬ_ ʍ 1̂ealÚ; φ°Ѳ �&����'W� 

�ΐí± ăɲ ʜą� � PĈ1ĪȹВˇ

Die BruttogrundCäche, ohne Dachgeschoss, 
des Nebengebäudes mit Garage beträgt rd. 48,00 m2 

(5,60 m x 8,50 m) 
Die Gesamtnutzungsdauer des Nebengebäudes mit Garage wird der des Einfamilienhauses 
gleichgesekt, da Einfamilienhaus und Nebengebäude mit Garage eine wirtschaDliche Einheit 
bilden. die Gebäude zur gleichen Zeit errichtet wurden und die Bauausführungen vergleichbar sind. 
Ein Nebengebäude mit Garage weist die gleiche wicschaftliche Restnulungsdauer wie das Haupt­
gebäude, hier Einfamilienhaus, auf, da üblichedeise die Nebengebäude mit dem Hauptgebäude 
untergehen. Die Gesamtnukungsdauer beträgt rd. 70 Jahre und die wirtschaftliche Restnutzungs­
dauer rd. 60 Jahre. 
Der gewogene Kostenkennwert ist mit dem aktuellen Baupreisindex von 1 ,896 (1 1 1 .  Quartal 
2025, Basis 201 0  = 1 00) auf den Baupreis je Quadratmeter BruttogrundBäche umzurechnen. 
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485,00 €/m2 BGF x 1 ,896 = die Herstellungskosten des Nebengebäudes mit Garage betragen (48,00 m2 x 920,00 €/m2 BGF) die lineare Alterswertminderung beträgt 14,29 % alterswertgeminderte Herstellungskosten Garage 
3. Doppelcarpoµ (Geb. 3), pauschalierte SachweǕeǏittlung

GNR 01� 

rd. 920,00 €/m2 BGF 44.160,00 € 
6.31 0 46 €37.849,54 € rd. 37.800,00 € 

Südwestlich des Einfamilienhauses (Geb. 1 )  ist als Grenzbebauung zur öffentlichen Verkehrsfläche Ginsterweg, ein Doppelcarport errichtet. Der ZeitweÞ des Doppelcarports wird auf der Grundlage der Normalherstellungskosten von Carports ermittelt. In der Fachliteratur sind Normalherstellungskosten für Carports mit 1 90,00 €/m2 BGF aufgefühÂ. Die lichte Höhe des Carports ist höher als bei üblichen Carports, da in dem Carport auch ein Wohnmobil eingestellt werden kann. Die Normalherstellungskosten werden wegen der besonderen Bauweise mit rd. 200,00 €/m2 BGF angesetzt. Die Bruttogrundfläche des Doppelcarports beträgt rd. 48,00 m2 (6,00 m x 8,00 m) Die Gesamtnu�ungsdauer des Doppelcarports wird der des Einfamilienhauses gleichgese�t, da Einfamilienhaus und Doppelcarport eine wirtschaTliche Einheit bilden. Der DoppelcarpoÂ weist die gleiche wirtschaftliche Restnu�ungsdauer wie das Hauptgebäude, hier Einfamilienhaus, auf, da üblicherweise die Nebengebäude mit dem Hauptgebäude unter­gehen. Die Gesamtnu�ungsdauer beträgt rd. 70 Jahre und die wirtschaftl iche Restnu�ungs­dauer rd. 60 Jahre. Der gewogene Kostenkennweġ ist mit dem aktuellen Baupreisindex von 1 ,896 (I I I .  Quartal 2025, Basis 2010 = 1 00) auf den Baupreis je Quadratmeter Bruttogrundfläche umzurechnen. 200,00 €/m2 BGF x 1 ,896 = rd. 380,00 €/m2 BGF die Herstellungskosten des DoppelcarpoÂs betragen 1 8.240,00 € (48,00 m2 x 380,00 €/m2 BGF) die lineare Alterswertminderung beträgt 14,29 % alterswertgeminderte Herstellungskosten Doppelcarport 

23 K 37 / 24 

2.606,50 € 1 5.633,50 € rd. 1 5.600,00 € 
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Sachwert Zeitwert Einfamilienhaus1> (Geb. 1 )  Zeitwert Nebengebäude mit Garage2> (Geb. 2) Zeitwert DoppelcarpoÞ2> (Geb. 3) Zeitwert sonstige Anlagen (Außenanlagen3>) zuzüglich Bodenwert insgesamī> (vgl. Gutachten Pkt. 4.5.2, S. 1 8) vorläufiger Sachwert Grundstück Marktanpassung/Sachwertfaktor5> marktangepasster vorläufiger Sachwert Grundstück (vorläufiger Sachwert x Sachwertfaktor) besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertminderungen wegen Schäden/Mängel, lnstandhaltungsstau Einfamilienhaus (Geb. 1 )  Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) Doppelcarport (Geb. 3) wirtschaTliche Wertminderungen Einfamilienhaus (Geb. 1 )  Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) Doppelcarport (Geb. 3) 
marktangepasster Sachwert GĤndstück 

1> Gebäudezeitwe¶ Für das Einfamilienhaus wird der berechnete Zeitwert angese·t.
21 GebäudezeiÂert 

+ + + + 
= 
X 

= 

= 

Für das Nebengebäude mit Garage wird der berechnete Zeitwert angesetzt. 
21 Gebäudezeitwert Für den Doppelcarport wird der berechnete Zeitwert angesetzt. 
31 Zeitwert sonstige Anlagen (Außenanlagen) 

556.220,52 € 37.800,00 € 1 5.600,00 € 1 2.200,00 € 258.876,00 € 
880.696,52 € 0,75 
660.522,39 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

660.522,39 € 
660.500,00 € 

GNR 012/0� 

Im Sachwertmodell des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Lüneburg werden übliche Außenan­lagen mit einem pauschalen pĝzentualen Wertansa· von 2,00 % bis 5,00 % des Sachwerts (Zeitwerts) der baulichen Anlagen (Gebäude) zuzüglich pauschaler Hausanschlussgebühren berücksichtigt. Unter Be­rücksichtigung des Umfangs, der Qualität und des Zustands der Außenanlagen sowie der Zeitwerte der Gebäude wird für die Außenanlagen ein Zeitwert, prozentualer Wert von den Gebäudewerten, von rd. 2,00 % angese·t. Der Zeitwert der Außenanlagen beträgt bei einem Sachwert (Zeitwert) der Gebäude von 609.620,52 €: 609.620,52 € x 2,00 % = 12 . 192,41 € rd. 12.200,00 € 
4> Bodenwe´Es ist der Bodenwert des Grundstücks mit der Entwicklungsstufe baureifes Land, angese·t (vgl. Boden­wertermittlung Gutachten, Punkt 4.5.2, Seite 16 - 18).
51 Marktanpassung (SachwerÁaktor) Der Sachwertfaktor, Marktanpassungsfaktor, dient zur Anpassung des vorläuågen Sachwe§es an den Grundstücksmarkt, da das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis, vorläuæger Sachwert, meist nicht dem für solche Objekte gezahlten Marktpreis entspricht. Deshalb wird der vorläufige Sachwe§ mittels Sach­wertfaktoren an den Markt angepasst. Von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte in Niedersachsen wurden für den Landkreis Lüne­burg Sachwertfaktoren für Grundstücke mit individueller Wohnbebauung, freistehende Ein- und Zweifami­lienhäuser, abgeleitet und in den aktuellen Grundstücksmarktdaten 2025 veröffentlicht. Diese Sachwert­faktoren werden herangezogen. 
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Die Sachwe¬faktoren können auch deshalb angewandt werden, da die Berechnung des vorläufigen Sach­
werts dem Modell zur Berechnung der vorläufigen Sachwerte des Gutachterausschusses entspricht. Das 
Modell zur Berechnung des vorläufigen Sachwerts basiert auf der Gebäude-Bruttogrundfläche, den 
Normalherstellungskosten/Kostenkennwert 2010 (NHK 2010) incl. Baunebenkosten (BNK), dem Bau­
preisindex (Deutschland insgesamt 2010 = 100), der Gebäude-Gesamtnu·ungsdauer 70 Jahre, der Rest­
nutzungsdauer als Unterschiedsbetrag Âischen Gebäude-Gesamtnu·ungsdauer und Gebäudealter ggf. 
unter Berücksichtigung von Modernisierungsmaßnahmen, der linearen Alterswertminderung, dem pau­
schalierten Ansa¸ für Außenanlagen von 2,00 % bis 5,00 % der Sachwerte der Gebäude und dem Boden­
wert (Bodenrichtwert mal Grundstücksfläche). 
Der Sachwertfaktor für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke wird im Landkreis Lüneburg entscheidend 
vom berechneten vorläufigen Sachwe¬ unter Berücksichtigung der Entfernung vom Zentrum (Marktpla·) 
von Lüneburg, dem Lagewert (Bodenrichtwert), der Gebäude-Restnu·ungsdauer, der Gebäude-Standard­
stufe, der Wohnfläche, der Grundstücksfläche, der Gebäudeart, der Gebäudekonstruktion, und dem Ener­
giebedarf sowie ob ein Erbbaurecht besteht, bestimmt. Bei den nachfolgenden Objektmerkmalen 

vorläufiger Sachwert Grundstück 
Entfernung Grundstück zum Zentrum Lüneburgs (Marktpla·) 
Lagewert, Bodenrichtwer¸one (unangepasst) 
Gebäude-Restnutzungsdauer 
Gebäude-Standardstufe, gewogen 
Wohnfläche 
Grundstücksqäche 
Gebäudeart 
Gebäudekonst­ktion 
Energiebedarf (0 - 150 kWh/m2a) 
Erbbaurecht 

rd. 880.000,00 € 
rd. 6,00 km 

200,00 €/m2 

rd. 60 Jahre 
rd. 3,70 
rd. 168,00 m2 

1 .377,00 m2 

Einfamilienhaus 
massiv 
Klasse 1 
ohne 

beträgt der regionale Sachwertfaktor für das Wertermittlungsobjekt 0,53, bei einer Standardabweichung von 
, 0,22. Das Wertermittlungsgrundstück mit umfassend und energetisch modernisierten (Ke«sanierten) Ein­
familienhaus und gehobenen Ausstattungsstandard liegt im Randbereich der vom Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte ausgewerteten Stichprobe und wird über die Stichprobe nicht abgebildet. Nach Rück­
sprache mit dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist der Sachwertfaktor von 0,53 anzupassen. Es 
wird eingeschä¸t, dass eine Erhöhung des Sachwertfaktors von 0,53 auf rd. 0,75 marktgerecht ist. Der Sachweǖaktor marktangepasste Sachwertfaktor wird mit rd. 0,75 angesetzt. 
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• 

Verkehrswe&, ideeller ½ Anteil am Grundstück, Flurstück 1 56/47 
Grundstücke mit der Nu·barkeit des Wertermittlungsgrundstücks werden am We¬ermittlungsstichtag üb­
licherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am marktangepassten Sachwert orientieren, da 
solche Grundstücke, die mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), einem Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und 
einem Doppelcarport (Geb. 3) bebaut sind, übe®iegend der individuellen Wohnnu·ung dienen. 
Der marktangepasste Sachwert wurde mit rd. 660.500,00 € ermittelt. 

Der Verkehrswe¬ für das mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), 
einem Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und einem 

Doppelcarport (Geb. 3) bebauten Grundstücks in 

21407 Deutsch Evem, Ginste®eg 5 
Gemarkung Deutsch Evem, Flur 1 ,  Flurstück 1 56/47 

wird zum Wertermittlungsstichtag 29. August 2025 auf 

660.000,00 € 

in Worten: sechshundertsechzigtausend Euro geschätzt. 

Es ist der ideelle ½ Anteil am We¬ermittlungsgrundstück zu schä·en. Der ideelle ½ Anteil am Wertermitt­
lungsgrundstück entspricht dem hälftigen Verkehrswert des Wertermittlungsgrundstücks. 

Verkehrswe¬ 
Faktor 

660.000,00 € 
X O 50 

ideeller ½ Anteil am Wertermittlungsgrundstück 330.000,00 € 

23 K 37 / 24 

Der Verkehrswert des ideellen ½ Anteil am mit einem Einfamilienhaus (Geb. 1 ), 
einem Nebengebäude mit Garage (Geb. 2) und einem 

Doppelcrport (Geb. 3) bebauten Grundstücks in 

21407 Deutsch Evern, Ginsterweg 5 
Gemarkung Deutsch Evern, Flur 1 ,  Flurstück 1 56/4 7 

wird zum Wertermittlungsstichtag 29. August 2025 auf 

330.000,00 € 

in Worten: dreihundertdreißigtausend Euro geschätzt. 

Salzwedel, 26. Februar 2026 
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